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GEORG S C H N A T H 

zum siebzigsten Geburtstag 

Am 6. November 1968 hat Georg Schnath sein 70. Lebensjahr vollendet: will­
kommener Anlaß für alle, die sich in aktiver Forschung und in teilnehmendem 
Interesse der niedersächsischen Landesgeschichte verbunden wissen, ihm von 
Herzen Dank zu sagen und Glück zu wünschen. Der Dank gilt dem profunden 
Landeshistoriker ebenso wie dem unermüdlichen Wissenschaftsorganisator 
auf dem landesgeschichtlichen Arbeitsfelde - dem Geschichtsschreiber der 
„Neunten Kur" in gleicher Weise, wie dem akademischen Lehrer der nieder­
sächsischen Landeshistorie in Göttingen, dem Vorsitzenden der Historischen 
Kommission, für lange Zeit auch des Historischen Vereins für Niedersachsen, 
dem langjährigen Direktor des Staatsarchivs in Hannover. Die wichtigsten 
Stadien im Wirken Georg Schnaths sind vor zehn Jahren in dieser Zeitschrift 
genannt <und gewürdigt worden (der Ruf auf den Lehrstuhl für niedersächsische 
Landesgeschichte an der Georgia Augusta stand damals noch bevor): Stadien 
eines niedersächsischen Gelehrtenlebens, das längst aus der mehr oder weniger 
privaten Sphäre wissenschaftlicher Existenz heraus und ins öffentliche ge­
wachsen ist. Öffentlichkeit meint, bezogen auf Georg Schnath, Niedersachsen. 
Den g e b ü r t i g e n H a n n o v e r a n e r trägt und b e w e g t e i n e t iefe He imat l i ebo . S i e 

gehört zu den wesentlichen Triebkräften seines Umgangs mit der Geschichte; 
sie öffnet ihm immer wieder den Weg aus der isolierenden Fachgelehrsamkeit 
in die interessierte außerwissenschaftliche Öffentlichkeit; sie prägt ihm seine 
wissenschaftliche Arbeit zum Dienst an seiner niedersächsischen Heimat. Dieser 
Dienst, im forschenden, darstellenden, lehrenden, aber auch anregenden und 
organisierenden Bemühen um Niedersachsens Geschichte geübt, wirkt in 
solcher Intensität nach außen, daß man, außerhalb der „Fachwelt", Georg 
Schnath gelegentlich wohl als „unsern Landeshistoriker" bezeichnet findet: 
Ehrentitel eines Mannes, der Wissenschaft und Heimatliebe in seinem Wirken 
so offensichtlich vereinigt. 

Freilich: tiefer als mancher andere erfährt gerade der um das Verstehen 
von Geschichte bemühte Historiker, daß niemand sich aus seiner Zeit zu lösen 
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vermag, daß vielmehr jeder den Bedingtheiten seiner Herkunft, seiner Erleb­
nisse, seiner Vorstellungswelt verhaftet bleibt. Je mehr sich einem Menschen 
die Jahrzehnte runden, um »so deutlicher muß er Stimmen wahrnehmen, die 
nicht mehr mit der eigenen Stimme gleichklingen, Urteile, die vom eigenen 
Urteil abweichen. Auch an Georg Schnath geht diese Erfahrung nicht vorüber. 
Er wird sie hinnehmen in dem ruhigen Bewußtsein, auf seine Weise das Seine 
redlich getan zu haben und noch zu tun. Und er kann versichert sein, daß auch 
die Jüngeren unter den niedersächsischen Landeshistorikern - mögen immer 
ihre Wege hie und da von den seinen abzweigen - die Lebensleistung Georg 
Schnaths vor Augen behalten werden. Auch sie erhoffen sich - und besser läßt 
sich ihr Verhältnis zu ihm kaum formulieren - noch eine bedeutende Fort­
setzung seines wissenschaftlichen Wirkens aind Werks. 

Wer mit Siebzig noch Hoffnungen erweckt, dem ist wahrlich zu gratulieren. 
Ihm sei tan dieser Stelle besonders als dem Manne, der durch viele Jahrzehnte 
die Geschicke des „Niedersächsischen Jahrbuchs" geleitet und begleitet hat, 
Glück gewünscht. Ein durchaus egoistischer Wunsch der Schriftleitung: sie 
möchte seinen Rat, seine Mitarbeit, die dankbare Erfahrung seiner tätigen 
Anteilnahme nicht verlieren. Aber wer überhaupt möchte das von denen, die 
Georg Schn-aths Wissen, Arbeitskraft, Darstellungsgabe kennen, schätzen, ja, 
bewundern? 

H e i n r i c h S c h m i d t 
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Die Herausgabe 
eines Göttingen*Grubenhagener Urkundenbuches 

B e g r ü n d u n g zum V o r s c h l a g 
e i n e r n i e d e r s ä c h s i s c h e n U r k u n d e n e d i t i o n 

Von 

M a n f r e d H a m a n n 

Die mit dem Ende des Königreichs Hannover verbundenen innenpolitischen 
Wandlungen und die endliche Beförderung zum Direktor (Staatsarchivar) des 
damaligen kgl. Staatsarchivs zu Hannover lösten 1876 einem Mann die Zunge, 
der sich um die mittelalterliche Geschichte der kurhannoverschen Lande 
bleibend verdient gemacht hat, Hans Sudendorf (1812-1879)i. Der Herausgeber 
des wichtigsten niedersächsischen Urkundenbuchs hatte in jahrzehntelanger 
beharrlicher Arbeit, unter materiellen Entbehrungen, lukrativere und öffent­
lichkeitswirksamere Arbeiten zurückweisend, die spätmittelalterlichen Urkun­
den des hannoverschen Staatsarchivs durchsucht, ausgewählt, abgeschrieben 
und ediert; und dies nicht nur neben seinen Dienstaufgaben in Archiv und 
Bibliothek, sondern teilweise gegen den Willen seines Vorgesetzten. In der 
Vorrede zum 8. Teil des „Urkundenbuches zur Geschichte der Herzöge von 
Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande" machte er seinem aufgestauten 
Ärger Luft in einem Rechenschaftsbericht. Dieser enthält eine persönliche 
Rechtfertigung und zugleich eine bewegte Anklage gegen den 1851 ein­
gesetzten Archivar, dessen Name freilich nicht genannt wird. 

Der mit den hannoverschen Verhältnissen auch nur einigermaßen Vertraute 
erkennt unschwer, daß damit der Staatsrat Adolf Schaumann gemeint ist, von 
1851 bis 1867 Archivar, Oberbibliothekar und Historiograph des königlichen 
Hauses, der damals immerhin noch lebte 2. Schaumann ist nun eine charakte­
ristische Erscheinung der Reaktionszeit. Nicht ohne Talente und Verdienste um 

1 Uber Sudendorf ADB 37 S. 117ff.; die im Text genannten Urkundenbücher sind 
bibliographisch erfaßt bei M. H a m a n n , Übersicht über die wichtigsten Veröffent­
lichungen mittelalterlicher Urkunden zur niedersächsischen Geschichte. Nds. Jb. 39, 
1967 S. 45 ff. 

2 über Schaumann ADB 30 S. 638f.; W. O h n s o r g e , Zweihundert Jahre Geschichte 
der Königl. Bibliothek zu Hannover (1665-1866). 1962 S. 72ff., bes. S. 59 Anm. 6; 
ein positives, freilich amtliches Urteil bringt M. B ä r , Geschichte des Königlichen 
Staatsarchivs zu Hannover. 1900 S. 70. 

1 Nieders . Jahrbuch 1968 1 



die Landesgeschichte und ein gewissenhafter Beamter, verdankt er seine 
Stellung doch wesentlich seiner „korrekten", d.h. in der Situation nach 1837 
opportunistischen Gesinnung. Er hat sich dann dadurch Einfluß verschafft, daß 
er sich einerseits vorsichtig zurückhielt, andererseits dort, wo es die Rücksicht 
auf höhere Stellen erheischte, verbindlich gewandt im Umgang mit der 
geschichtlichen Wahrheit nicht sonderlich skrupulös zeigte. 

Sudendorf scheint in allem das Gegenteil seines Vorgesetzten gewesen zu 
sein, ein wenig unbeholfen und viel kränkelnd, von Brotsorgen und Minder­
wertigkeitskomplexen geplagt, mit besessener Energie und zielstrebig immer 
zu seiner Lebensaufgabe zurückkehrend, freilich auch „bei häufig bis zur 
Pedanterie getriebener Genauigkeit langsam und schwerfällig"3. Stüve lobt 
ihn 1850 vertraulich ein wenig abwertend als den „armen, fleißigen Suden­
dorf"4. Später hat er die Drucklegung seines Urkundenbuchs warm befür­
wortet, das er doch trotz des nützlichen Materialreichtums unbeholfen ge­
schrieben, langweilig und geistlos fand 5. Sudendorf mußte sich denn auch die 
Zurücksetzung gefallen lassen, daß 1853 die freigewordene Stelle des Ersten 
Archivsekretärs, um die er sich beworben hatte, nicht ihm, sondern dem Sub-
konrektor Karl Ludwig Grotefend übertragen wurde. Obwohl Schaumann 
auch gegen diesen als einem Außenseiter Bedenken vorbrachte, zog er den 
vielgebildeten Mann als seinen Vertreter vor in der Hoffnung, daß er „sich 
bei seiner Habilität und Gewandtheit in jeder Art von Arbeiten nach einiger 
Zeit wohl noch immer mehr als passender dazu herausstelle als Dr. Suden­
dorf"8. Dieser stand denn auch bis zu Grotefends Tod (1874) im Schatten des 
liebenswürdigen „dicken Doktors", dessen Lebenswerk sich freilich für zahl­
reiche Unternehmen von den Monumenta Germaniae historica bis zum 
Urkundenbuch des Historischen Vereins zersplitterte und damit hinter dem 
Sudendorfschen zurückblieb 6 . 

Streitigkeiten Gelehrter, häufig wie hier durch persönliche Gegensätze ver­
schärft, gehören zu den Alltäglichkeiten der Wissenschaftsgeschichte. Im vor­
liegenden Fall reichen sie jedoch ins Grundsätzliche und erklären sich aus den 
eigentümlichen Verhältnissen in Hannover. Anders als in anderen deutschen 
Ländern war hier die moderne Landesgeschichte nämlich nicht vom Archiv 
ausgegangen. Nach dem glänzenden Aufschwung, welchen die Historie durch 
Leibniz' Genie und den Eifer seiner Nachfolger genommen hatte 7 , war das 

3 Urteil Schaumanns in einem vertraulichen Bericht vom 5. Februar 1853, Staatsarch. 
Hannover, Hann. 1/3, III, 2 (Personalakte Sudendorf). 

4 Briefe Johann Carl Bertram Stüves. Hrsg. v. W. Vogel, Bd. 2, 1960 S. 678. 
5 a.a.O. S. 843, 859; vgl. auch S. 741; bezeichnend genug, daß sich Sudendorf dagegen 

in der erwähnten Vorrede zu T. 8 S. XX ff. der Gunst des großen alten Mannes 
rühmte. 

6 über Karl Ludwig Grotefend ADB 9 S. 765f.; H. B r e s s l a u , Geschichte der Monu­
menta Germaniae historica. 1921 S. 256f.; W. R o t h e r t , Allgemeine hannoversche 
Biographie. Bd. 2: Im alten Königreich Hannover 1814-1866. 1914 S. 196f. 

7 G. S c h e e l , Leibniz und die geschichtliche Landeskunde Niedersachsens. Nds. Jb. 38, 
1966 S. 61 ff.; d e r s . , Leibniz als Historiker des Weifenhauses. In: Leibniz. Sein 
Leben - sein Wirken - seine Welt. Hrsg. v. W. Totok u. C. Haase. 1966 S. 227 ff. 
Vgl. A. R e e s e : Die Rolle der Historie beim Aufstieg des Weifenhauses 1680-1714. 
1967. 
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Archiv in einen Dornröschenschlaf verfallen. Die Archivare und Archiv­
sekretäre wurden im wesentlichen zu Ministerialarbeiten herangezogen und 
betrachteten folglich ihren eigentlichen Beruf als eine Art Nebenbeschäftigung. 
Zwar wirkte von 1821 bis 1842 kein geringerer als Georg Heinrich Pertz als 
Archivsekretär (und Bibliothekar) in Hannover. Und er hat bereits die Samm­
lung von Regesten der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg angeregt, die 
Anlage eines Urkundenbudis der Welfischen Lande bis zu einem Probedruck 
von fünf Urkunden gefördert8. „Aber ein wirkliches Ergebnis haben diese 
Anregungen damals nicht gehabt. Wie sollten sie auch, da es mit Anregungen 
allein nicht getan war, da der Archivrat Pertz fast seine ganze Dienstzeit in 
Hannover mit Reisen im Auslande oder Arbeiten für die Herausgabe der 
Monumenta Germaniae verbracht hat" 9 . 

Der große Monumentist fehlt denn auch in dem Kreis, welcher sich der 
Specialissima der Landesgeschichte, für die es dem beamteten Historiographen 
an Neigung gebrach, eifrig annahm. Denn intensives lokalgeschichtliches Inter­
esse in Verbindung mit dem politischen Zeitgeist, der im Hannoverschen nach 
1830 in eigentümlicher Weise konservative und altliberale Kräfte in der Liebe 
zur Vergangenheit vereinte, führte 1835 zur Gründung des Historischen Ver­
eins für Niedersachsen 1 0. Zu den Aufgaben zählten die Statuten (§ 2) die 
Herausgabe jeder Art von landesgeschichtlichen Quellen. Es war beabsichtigt, 
„auf Kosten des Vereins alljährlich ein, je nach den Geldkräften der Kasse 
und dem Werte des Materials stärkeres oder schwächeres Urkundenbuch her­
auszugeben"; nach dem Geschäftsbericht von 1845 ein bisher nicht zur Aus­
führung gebrachter, künftig aber energisch anzugreifender Plan 1 1 . Tatsächlich 
kam im folgenden Jahr das erste - freilich besonders bescheidene - Heft eines 
Urkundenbuches des Historischen Vereins heraus, dem eine Reihe weiterer 
Sammlungen von Städte- und Klosterurkunden folgte. 

Geschickter und erfolgreicher hatte aus Liebe zur Vergangenheit und politi­
scher Überzeugung ein anderer Außenseiter diese Aufgabe angefaßt, der Frei­
herr Wilhelm von Hodenberg 1 2. Er gehört zwar zu den Stiftern des Historischen 
Vereins, seine Abwesenheit von Hannover - von 1821 b is 1838 saß er als Drost 
in Lilienthal, bis 1843 in Harburg, schließlich nahm er die Berufung zum lüne-

8 P e r t z , König Ludwigs und Arnulfs Urkunden für das Bistum Verden und die Stif­
tungsurkunden von Gandersheim, Ramelslohe und Uelzen als Probedruck eines 
Urkundenbuches der Welfischen Lande. 1840. 

9 B ä r , a.a.O. S. 35; eingehend behandelt Pertzens hannoversche Tätigkeit und Ambi­
tionen W. O h n s o r g e , Georg Heinrich Pertz und die Landesgeschichte. In: Hist. 
Jb. (der Görresgesellschaft) 74, 1955 S. 447ff., bes. S. 459f.; d e r s . , Geschichte d. 
Bibliothek Hannover S. 62ff.; neuerdings d e r s . , Fünf Briefe von Georg Heinrich 
Pertz. In: HannGBll 21, 1967 S. 183ff. Zur Situation im Staatsarchiv Hannover vgl. 
das als Anlage beigefügte Schreiben Hodenbergs. 

1 0 A. K ö c h e r, Stiftung und Wirksamkeit des Historischen Vereins für Niedersachsen. 
ZHistVNidSadis 1885 S. 59ff.; über die personellen und geschichtlichen Zu­
sammenhänge vgl. W. R ö h r b e i n , Joseph Freiherr von Hormayr-Hortenburg als 
bayrischer Ministerresident in Hannover. Niedersachsen 66, 1966 S. 266 f. 

1 1 8. Nachricht über den historischen Verein für Nieders. 1845 S. 14. 
12 über Wilhelm von Hodenberg ADB 12 S. 537 ff. 
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burgischen Landschaftsdirektor an - hielt ihn jedoch vom Verein fern. Er war 
es, der 1835 einen „Plan zur umfassenden Benutzung der im Bezirk des histo­
rischen Vereins vorhandenen Urkunden des Mittelalters" vorlegte 1 3 . Der be­
gabte Organisator lenkte sofort das Augenmerk auf zwei wesentliche Gesichts­
punkte. Einmal sollte der Rahmen der Sammlung enger beschränkt werden - er 
dachte an die mittel alt erlichen Diözesen, und das beste der niedersächsischen 
Urkundenbücher, das des Hochstifts Hildesheim, ist ihm darin weitgehend 
gefolgt. Vor allem sollte man sich auf „zuverlässige und möglichst umfassende, 
aber prachtlose und wohlfeile [edierte] Urkundens ammlungen" konzentrieren. 
Hodenberg fand Verständnis bei dem Kabinettsminister von Scheie - übrigens 
von 1840-1844 Präsident des Historischen Vereins - der ihm als Dienstvor­
gesetzter des Archivs dessen Benutzung genehmigte. Sie war nicht ohne Mühe 
zu erlangen, denn noch hütete man mit ängstlicher Sorge die arcana archivi. 
Bezeichnend dafür ist die heute so hinderliche Bestimmung, daß der Veröffent­
lichung der Urkunden nur stattgegeben wurde, „nachdem aus den Abschriften 
vorher durch den Archiv-Kanzlisten die Bezeichnungen der Designationen und 
des Lokals, worin jede einzelne Urkunde aufbewahrt wird, vertilgt sein 
werden" 1 4 . 

Immerhin geschah etwas. Vor allem verschafften Hodenberg seine Verbindung 
mit den Landständen und Mitgliedschaft in der ersten Kammer die notwendigen 
Mittel und setzten ihn in die Lage, seine Pläne zu verwirklichen 1 5. Das Diep­
holzer, Höver und Calenberger Urkundenbuch tragen mit Recht seinen Namen, 
auch wenn die wissenschaftliche Arbeit teilweise von Hilfskräften geleistet 
worden ist. Mit sicherem Blick für das Mögliche hatte Hodenberg hier über­
schaubare Archivfonds zur Grundlage der Edition gewählt. Mochte das Ver­
fahren nicht zuletzt auch durch den damaligen Ordnungszustand des Archivs 
bedingt sein, so erweist es sich nach einem Jahrhundert doch noch immer als 
das am sichersten realisierbare. Die Urkundenbücher des Historischen Vereins 
bewegten sich dann in ähnlicher Richtung. 

In Hodenbergs Auftrage hatte Sudendorf 1838 Zutritt zum Archiv erlangt, 
um für das Diepholzer, Höver und später das Calenberger Urkundenbuch 
Originale zu kopieren. Vermutlich auf Hodenbergs Fürsprache war er Anfang 
1843 mit einem bescheidenen Honorar angestellt worden, als durch Pertz' 
Abgang eine Stelle freigeworden war. Das auf diese Vakanz bezugnehmende, 
in der Anlage wiedergegebene Schreiben hatte der Minister Scheie damit be­
antwortet, daß Sudendorf nun mit der Erfassung der mittelalterlichen Urkunden 
einen Anfang machen möge; die Beschäftigung einer ganzen Arbeitsgruppe 
lehnte er ab, da diese Leute sich Hoffnung auf Anstellung machen könnten. 
Ganz im Sinne seines Protektors widmete wenigstens Sudendorf nun sein 
Leben der mittelalterlichen Geschichte und vorzüglich den hannoverschen 
Urkunden. 

13 Vaterl. Archiv d. hist. Vereins, f. Nieders. Jg. 1835, 1836 S. 113 f. Anm. 
H Hann. 1/2, III, C, Nr. 60 vol. II Bl. 51. 
*s Vgl. Akten des Kultusministeriums Hann. 113, K, I Nr. 1676 u. 1677 sowie Dienst­

akten des Staatsarchivs Hann. 1/2, III, C, Nr. 60 vol. I-IV. 
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Bereits im zweiten Jahr seines Beamtendaseins, 1844, begann er damit, das 
Material zu einem Urkundenbuch (von 1252 bis ursprünglich 1415) zu sammeln, 
von seinem wohlwollenden Chef, dem alten Hoppenstedt, zugleich gewarnt und 
mit Beihilfen ermuntert. Der emsige jüngste Archivar hatte sich zur Aufgabe 
gesetzt, was man damals allgemein anzufangen begann, die Ausarbeitung eines 
regionalen Urkundenbuches, hier für die altwelfischen Territorien im Anschluß 
an die Origines Guelficae. Die Masse der Urkunden und ihre Zersplitterung 
auf das hannoversche und wolfenbüttelsche Archiv schloß freilich, wie Hoppen­
stedt richtig sah, jeden Versuch aus, das gesamte Material in chronologischer 
Folge zu edieren. Sudendorf suchte sein Unternehmen daher auf die Stücke zu 
beschränken, die nach seinem Urteil für die politische Geschichte wichtig 
schienen, d. h. er wählte die Urkunden aus, die sich auf das weifische Haus und 
dessen Besitz bzw. Erwerbungen bezogen, auf das Lehns- und Justizwesen, 
Verfassung und Verwaltung, Verhältnis zum Reich, zu anderen Fürsten und 
zur Kirche. Die Archive der Klöster ließ er unberücksichtigt, weil sie im allge­
meinen zur politischen Geschichte wenig hergeben, vor allem aber, um sich 
gegenüber den Hodenbergschen Quellensammlungen abzugrenzen. Diese 
Themenstellung verhinderte auch Überschneidungen mit den Arbeitsvorhaben 
des Historischen Vereins. 

Mit pedantischem Fleiß und aufreizender Langsamkeit tastete sich Sudendorf 
vorwärts. Da schienen die Frühlingsstürme des Jahres 1848 auch seiner Tätigkeit 
neuen Auftrieb zu geben. Unter Stüves Einfluß begann man 1849 endlich, in der 
Praxis freilich vorsichtig genug, das Archiv für die Geschichtswissenschaft zu 
öffnen16. Gewiß hatten Männer wie Leibniz, Eckhart, Gruber und Scheidt 
bereits eine beachtliche Zahl erzählender und urkundlicher Quellen veröffent­
licht, hatte man nach 1815 ausgewiesenen Gelehrten die Tür nicht verschlossen, 
aber der Ertrag glich doch einem bescheidenen Rinnsal gegenüber der Flut, 
die jetzt ans Licht drängte. Ein Ministerialerlaß vom 4. April 1849 wies das 
Archiv - nicht mehr den einzelnen Mitarbeiter - u. a. an, ein Urkundenbuch 
der weifischen Lande vorzubereiten. Darin sollte das gesamte Urkunden-
material zur Geschichte des g a n z e n Königreichs H a n n o v e r und Herzo g tum s 
Braunschweig, aller ihrer Provinzen und früheren Herrscher (Herzöge, Grafen, 
Dynasten, Erzbischöfe und Bischöfe), aller Städte, Flecken, Dörfer und Klöster 
[von 800] bis zum Jahre 1300 im vollen Text oder Regest erfaßt werden. Für 
die Ausarbeitung kam zunächst überhaupt nur Sudendorf in Frage, später be­
teiligten sich Böttger und Grotefend fleißig daran. Als im Herbst 1851 mit Adolf 
Schaumann zum ersten Mal ein Historiker die Leitung von Archiv und Biblio­
thek übernahm - auch Pertz war niemals Chef des Archivs - schienen alle 
Voraussetzungen gegeben, das Urkundenbuch der weifischen Lande heraus­
zubringen. 

Für den Zeitraum von 1252 bis 1300 überschnitt sich das geplante Archivwerk 
mit der Sudendorfschen Sammlung. Konsequent vertrat Schaumann daher den 
Standpunkt, Sudendorf solle sich für sein privates Vorhaben auf die Zeit nach 

16 B ä r , a.a.O. S. 36, 77f., Hann. 1/2, III, A Nr. 34. 
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1300 beschränken, womit sich dieser jedoch nicht abfand 1 7. Er kämpfte zäh um 
seinen Plan und erreichte schließlich mit Hilfe seiner Freunde in der Allge­
meinen Ständeversammlung gegen den Einspruch seines Chefs, daß 1859 der 
erste, an die Origines Guelficae anschließende Band seines Urkundenbuchs 
herauskam. 

Die Zeit hat Sudendorf recht gegeben. Mag sein Werk vom Editionstech­
nischen her kein Glanzstück sein - allzu genau glaubte er paläographische 
Details festhalten zu müssen, wogegen kein geringerer als Waitz sofort remon­
strierte 1 8 - mag er den Plan im ganzen nicht scharf genug abgegrenzt haben, 
Tatsache ist und bleibt, daß sein Werk seit hundert Jahren neben den Chroni­
ken die ergiebigste Quelle zur spätmittelalterlichen Geschichte Niedersachsens 
darstellt. Das Gute, kann man einwenden, habe sich hier wieder einmal als 
Feind des Besseren erwiesen und die Möglichkeit einer umfassenderen Edition 
verhindert. Allein es fehlt in der Folge doch gänzlich an Versuchen, den Plan 
von 1849 in gedruckter Form zu verwirklichen, und 1943 sind schließlich sämt­
liche Vorarbeiten untergegangen. Selbst die „Regesten der Herzöge von Braun­
schweig und Lüneburg", welche den Sudendorf ergänzen und weiterführen 
sollten und seit Gründung der Historischen Kommission 1910 auf deren Pro­
gramm stehen, haben bisher keinen greifbaren Erfolg gezeitigt, es sei denn, 
als Menetekel gegen den Glauben im Raum zu stehen, daß auf dem Felde der 
Geschichtsforschung Erträge vor allem rühriger Organisation zu verdanken 
seien. Am traurigsten bestätigte der Zweite Weltkrieg, wie richtig der wider­
spenstige Beamte Sudendorf gehandelt hatte. In der Nacht vom 8. zum 9. Okto­
ber 1943 verbrannten bei einem Bombenangriff auf Hannover mit unersetzlichen 
Schätzen des Archivs auch sämtliche Urkundenabschriften, Regesten und Indices. 
Der Fleiß von Generationen hannoverscher Archivare und Geschichtsforscher 
zerfiel in einer Nacht zu Asche. Was an Originalen übrigblieb, zog ein Leine­
hochwasser im Februar 1946 in Mitleidenschaft19. Allein die bereits gedruckten 
Urkunden des Staatsarchivs standen damals der Wissenschaft zur Verfügung. 
Sudendorfs Urkundenbuch, leicht wenn auch nicht billig zu reproduzieren, 
überlebte, während viele der von ihm benutzten Originale und Kopiare unter­
gingen oder unlesbar geworden sind. Von den Vorarbeiten zu dem Archiv­
urkundenbuch und anderen Materialsammlungen blieb keine Spur erhalten. 

Mit diesem kurzen Ausschnitt aus der Geschichte der niedersächsischen 
Quelleneditionen sollte einmal verdeutlicht werden, daß der Druck bislang das 
sicherste Mittel ist, die mittelalterliche Überlieferung zu erhalten 2 0, und zum 

1 7 Einzelheiten in Sudendorfs Benutzerakte, Hann. 1/2, III, C Nr. 124 a, und Personal­
akte, Hann. 1/3, III, Nr. 2, sowie in einer Akte des Kultusministeriums, Hann. 113, 
K, I Nr. 1772. 

!8 G. W a i t z , Wie soll man Urkunden edieren? Hist. Zeitschrift 4, 1860 S. 443ff. 
Nds. Jb. 20, 1948 S. 195 ff. 

2 0 Das wußte übrigens schon der Nörtener Kanoniker und verdiente Historiker 
J. Wolf. In der Vorrede zu seiner Diplomat. Geschichte des Peters-Stiftes zu Nörten 
schreibt er 1799: „Diesem [dem Peters-StiftJ liegt ohnehin viel daran, den Rest seiner 
alten Urkunden wider alle mögliche Unglücksfälle zu sichern; und dieses kann 
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anderen, daß das mit der notwendigen Geduld und Zuverlässigkeit zu Ende 
geführte Werk sich als weit nützlicher erweist als das perfekt geplante, aber 
nie vollendete. Vielleicht mag das Beispiel des wackren Sudendorf auch den 
trösten, der sich vergeblich bemüht, die aktuellen wissenschaftlichen Frage­
stellungen und die Wünsche, welche der Tagesbedarf an ihn heranträgt, mit der 
stetigen Arbeit an einem größeren Vorhaben in Übereinstimmung zu bringen. 
Doch was läßt sich auf dem Gebiet der mittelalterlichen Quellenedition heute 
in Niedersachsen tun? 

Zunächst einmal können, um eine gewisse Vorsorge gegen Katastrophen 
zu treffen, die wertvollsten Archivalien auf Kleinbildfilm aufgenommen wer­
den 2 1 . Diese Aktion der Sicherungsverfilmung läuft, neben den Staatsarchiven 
haben sich ihr die verständigeren Kommunalarchive angeschlossen. Die Zweck­
bestimmung ist eine rein konservatorische; bleibt nur zu hoffen, daß wir nie 
auf die Filme zurückgreifen müssen. Der wissenschaftlichen Forschung dient 
ein junges Unternehmen, das vom Staatsarchiv Wolfenbüttel inauguriert wurde, 
die Anlage eines Lichtbildarchivs aller niedersächsischen Urkunden 2 2. Unter 
der Betreuung d-er Historischen Kommission ist inzwischen ein beachtliches 
Material zusammengekommen. Wenn diese Sammlung fertig ist, werden wir 
mit Hilfe einer Kartei, welche die Einzelstücke festhält, an einer Zentralstelle 
jede mittelalterliche Urkunde greifen und damit zugleich die jeweils beste 
Überlieferung erfassen können. Dem Bearbeiter zumindest jedes spätmittel­
alterlichen Themas wäre damit wesentlich geholfen. Zu diskutieren bleibt m. E. 
der nächste Schritt, die Frage, in welcher Form diese Sammlung einmal ver­
öffentlicht werden kann, denn nur die Edition schafft die Möglichkeit, das 
Material intensiv auszuwerten. 

Im letzten Band dieses Jahrbuchs habe ich die wichtigsten Veröffentlichungen 
mittelalterlicher Urkunden zur niedersächsischen Geschichte zusammenzustellen 
versucht. Daraus ergibt sich das Bild einer überraschenden Zersplitterung im 
Osten des Landes, während im Nordwesten das Material ziemlich vollständig 
regional zusammengefaßt sein dürfte. Aus dem althannoverschen Raum hebt 
sich wiederum der mittlere Teil, Schaumburg, Hoya-Diepholz, Calenberg und 
vor allem das alte Stift Hildesheim mit einer relativ gut edierten lokalen 
Uberlieferung von den übrigen Teilen ab. Eine gewisse Ergänzung bieten in 
diesen zwar zahlreiche ältere Sammlungen und adlige Familiengeschichten. 
Letztere fußen in der Regel aber auf älteren Drucken, und wo sie unveröffent­
lichte Urkunden heranziehen, geschieht es meist in so kurzer Form, daß die 
Regesten für andere als genealogische Fragestellungen nicht sonderlich viel 
hergeben. Am stiefmütterlichsten scheint mir der Raum der Stifter Bremen und 
Verden behandelt worden zu sein. Nicht ganz so schlimm, aber ähnlich, liegen 

wohl nicht besser geschehen als durch den Druck." Tatsächlich konnte ich den Ver­
bleib der Nörtener Urkunden bisher nicht ermitteln. 

2 1 Für Niedersachsen hat F. Engel eine zentrale Filmstelle im Staatsarchiv Bückeburg 
organisiert; zur Problematik zuletzt H.-M. M a u r e r : Wie lange noch Sicherheits­
verfilmung? Ein archivalisches Ausleseproblem. In: Der Archivar 18, 1965 Sp. 15 ff. 

2 2 E . P i t z : über die Aufgaben der geschichtlichen Landesforschung in Südostnieder­
sachsen. BraunschwJb 41, 1960 S. 19 f. 
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die Dinge in den ehemaligen Fürstentümern Göttingen, Grubenhagen und 
Wolfenbüttel 2 3. Zwar ist hier weit mehr ediert und, soweit im Staatsarchiv 
Wolfenbüttel liegend, auch erschlossen, dafür ist die Überlieferung hier auch 
viel dichter als im Norden. 

Bei dieser Lage der Dinge stellt sich die Frage, ob wir es uns leisten können, 
in der hergebrachten Weise fortzufahren, d. h. einerseits in den Archiven die 
Originale, Kopiare und Abschriften zu regestieren und zu indizieren, und ande­
rerseits regional, institutionell oder thematisch abgegrenzte Urkunden- bzw. 
Regestenwerke zu edieren, die das gesamte Material zu einem Gegenstand 
chronologisch erfassen. 

Ganz allgemein ist hier auf die überhaupt begrenzten Möglichkeiten zu ver­
weisen. Dem „Riedel" oder dem „Mecklenburgischen Urkundenbuch" stehen in 
Mittel- und Westdeutschland keine gleichwertigen Reihen entgegen. Eine ver­
gleichbar vollständige Erfassung der urkundlichen Quellen größerer Länder 
ließ sich nur durch Regestenwerke erreichen (Dobenecker, Erzbischöfe von 
Mainz, Köln, Trier) - oder man beschränkte den Raum, in Westfalen beispiels­
weise auf Diözesen. Je kleiner jedoch das gewählte Gebiet, für das gesammelt 
wird, um so häufiger die Überschneidungen (vgl. das Oldenburger Urkunden­
buch). Hält man sich die nach dem letzten Kriege herausgekommenen landes­
geschichtlichen Urkundeneditionen vor Augen, so ergibt sich: die großen 
regionalen Sammlungen lassen sich nur im nördlichen und östlichen Deutsch­
land fortführen oder dort, wo erhebliche Vorarbeiten vorliegen, aber auch 
dann sicher nicht über das 14. Jahrhundert hinaus 2 4 . Selbst die Städte müssen 
resignieren. Das Staatsarchiv Hamburg, in dem wohl am intensivsten am alten 
Urkundenbuch weitergearbeitet worden ist, hat mit dem Jahre 1350 abge­
brochen und will sich für die spätere Zeit auf Einzelveröffentlichungen um­
stellen 2 5. 

Die Historische Kommission für Niedersachsen hat denn auch von ihrer Grün­
dung an (1910) anstelle regionaler die Ausarbeitung institutioneller Regesten­
werke auf ihr Programm gesetzt, freilich ohne sonderliches Glück 2 6. Von dem 
ältesten und umfassendsten Unternehmen, den Regesten der Herzöge von Braun­
schweig und Lüneburg, ist nicht ein einziger Bogen fertig geworden. Besser steht 
es um die 1922 auf das Programm gesetzten Regesten der Erzbischöfe von Bre­
men. Die Edition ist wenigstens bis zum 2. Band gediehen und bietet ein ebenso 
gründliches wie zuverlässiges Inventar. Freilich scheint sie in der Mitte des 
14. Jahrhunderts steckenzubleiben, weil die wichtigste archivische Substanz, 
die Urkunden und Kopiare des Bremer Domstifts, 1943 im Staatsarchiv Han­
nover verbrannt ist. Nur unter großen Schwierigkeiten konnte von J. König 
nach dem Kriege die Arbeit fortgeführt werden. Hätte man sich von Anfang an 

23 P i t z , a.a.O. S. 11 ff.; A. B r u n s , Der Archidiakonat Nörten. 1967 S. 10f. 
24 Vgl. H. K o e p p e n , Das Preußische Urkundenbuch. Probleme einer Urkunden­

edition. In: Der Archivar 17, 1964 Sp. 277ff. 
25 Vorwort und Vorbemerkung zum 4. Bd. des Hamburgischen Urkundenbuches. 1967. 
26 G. S c h n a t h , Die Historische Kommission für Niedersachsen 1935 bis 1960. Nds. Jb. 

32, 1960 S. 22. 
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mit der Erfassung der hannoverschen Unterlagen begnügt bzw. nur die Bremer 
und Hamburger hinzugezogen, wäre die Arbeit sicher schneller vorwärtsge­
gangen. Diese Feststellung kann selbstverständlich kein Vorwurf gegen das 
Unternehmen sein, sondern ist lediglich als weiteres Argument für die Mei­
nung angeführt, daß man alle Kräfte daransetzen sollte, die Urkunden in zu­
verlässigen Drucken zu erhalten, solange sie noch vorhanden, lesbar oder 
wenigstens rekonstruierbar sind. Haben sich also, wie die Erfahrung lehrt, 
selbst solche thematisch immerhin begrenzte Unternehmen wie diese Regesten 
als schwer durchführbar erwiesen, wird man, um ein Beispiel zu geben, dem 
Plan, etwa sämtliche auf den Raum des Fürstentums Lüneburg bezüglichen 
mittelalterlichen Urkunden zu erfassen, kaum noch eine Chance der Realisie­
rung geben dürfen; es sei denn in der Art eines auf Datum und kurze Stich­
worte beschränkten Inventars. 

Die Zukunft gehört der Edition geschlossener Archivfonds. Was heute allge­
mein anerkannt wird, ist in der Vergangenheit praktisch längst geübt, am 
konsequentesten nördlich der Mainlinie in der alten Provinz Sachsen, im 
Grunde auch in Niedersachsen. Denn alle regional oder institutionell orien­
tierten Urkundenbücher fußen auf bestimmten Urkundenbeständen, die jedoch 
durch sachlich zugehörige Stücke ergänzt sind. Allgemein läßt sich beobachten: 
je weiter die bearbeitete Zeit zurückliegt, je enger der Betreff eines Urkunden-
buchs, um so größer die Zahl der Nachrichten aus Drucken und fremden 
Archiven, mit denen ein Archivfonds erweitert ist. Von der Arbeitsökonomie 
her betrachtet läßt es sich m. E. nicht vertreten, alle, sagen wir auf das Fürsten­
tum Lüneburg bezüglichen Urkunden, aus auswärtigen Archiven zu sammeln, 
so lange die Masse der einheimischen nicht ediert ist. Wenn die Berliner und 
Ostfriesen sich leisten können, Ergänzungen zum „Riedel" bzw. zum Ostfriesi­
schen Urkundenbuch zu sammeln, so liegen Sonderfälle vor. Die hessischen 
Archivare, die im intensivsten in der Nachkriegszeit mittelalterliche Urkunden­
quellen bearbeiteten, haben unwiderlegbar nachgewiesen, daß heutzutage nur 
noch vorwärtszukommen ist, wenn wir uns an festumgrenzte Archivkörper 
h a l t e n 2 7 . D i skutabe l ist nur noch die Frage, ob m a n sich mit e i n e m Empfänger ­
archiv begnügt, d. h. mit einem jetzigen Archivteilbestand (einer Designation, 
wie man in Hannover so schön sagt), oder einen idealen Archivkörper zu 
rekonstruieren versucht, d. h. alle von einer bestimmten natürlichen oder 
juristischen Person ausgestellten Schriftstücke (Ausstellerprovenienz, klassi­
sches Beispiel die Königs- und Papsturkunden) sammelt und mit denjenigen 
vereinigt, die bei der gleichen Person archiviert wurden (Empfängerarchiv). An 
dieser Stelle braucht auf die daraus sich ergebenden Probleme nicht einge­
gangen zu werden, da für die beabsichtigte Edition von Klosterurkunden der 
Ausstellerprovenienz keine Bedeutung zukommt. Wir können uns darauf be­
schränken, alle im Klosterarchiv vereinigten Urkunden, einschließlich irgend-

2 7 Vgl. die Einleitungen zu K. E. D e m a n d t , Regesten der Grafen von Katzenellen­
bogen. Bd. 1 [bis 4]. 1953 [- 1957]; W.-H. S t r u c k , Quellen zur Geschichte der 
Klöster und Stifte im Gebiet der mittleren Lahn bis zum Ausgang des Mittelalters. 
Bd. 1-4. 1956-1962. 

9 



wann versprengter, zu erfassen, so wie es die Marburger Archivare und in 
Wiesbaden Struck getan haben. 

Zu begründen bliebe nur noch, warum ich kein einheitliches Regestenwerk 
ausarbeiten will, sondern nach Möglichkeit vollständige Abschriften zu 
drucken empfehle, über die Vorzüge und Nachteile von Regesten sind sich 
alle Sachkenner im klaren: sie vermögen Volldrucke nie zu ersetzen und sind 
doch die einzige Möglichkeit, der Hochflut der spätmittelalterlichen Urkunden­
überlieferung Herr zu werden. Die schmerzlichen Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges und die oben besprochene Situation in den altwelfischen Terri­
torien spricht aber m. E. dafür, das heute übliche Regestieren nicht zum Prinzip 
zu erheben und vielmehr an die Arbeit der Urgroßväter anzuknüpfen. Eine 
solche Möglichkeit besteht darin, an das - mit Ausnahme des Registers - vor 
über hundert Jahren (1858) fertiggestellte Calenberger Urkundenbudi anzu­
schließen; genauer, die damaligen Arbeiten wieder aufzunehmen und nunmehr 
die Urkunden der Stifte und Klöster der Fürstentümer Göttincren und Gruben­
hagen zu veröffentlichen28. Das Projekt wäre, einmal erprobt, ohne weiteres 
auf die anderen weifischen Lande übertragbar, das Lüneburger Urkundenbuch 
brauchte sogar nur vollendet zu werden. Daß ein solches Vorhaben in Nieder­
sachsen realisierbar ist, hat im übrigen in den letzten Jahren Franz Engel mit 
den Urkunden des Klosters Möllenbeck bewiesen, bei deren Veröffentlichung 
er m. E. den respect des fonds sogar allzuweit getrieben hat. 

Für Volldrucke - mit gleich zu besprechenden Einschränkungen - sprechen 
außerdem diese Gründe: Die Zahl der von den südniedersächsischen Stiften 
und Klöstern überkommenen Urkunden ist begrenzt, im ganzen ca. 2500 Urkun­
den, von denen ein Viertel verkürzt werden kann. Nur ein sehr kleiner Teil 
ist jemals gedruckt oder wenigstens auszugsweise bekanntgemacht worden. 
Bei den Drucken handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um solche aus der 
Zeit vor 1800, die auch nur schwer zu ermitteln sind. Infolgedessen ist selbst 
das Material aus dem 13. Jahrhundert bisher kaum benutzt. Der Zustand der 
Urkunden ist unterschiedlich. Neben vorzüglich erhaltenen stehen unlesbare, 
deren Text nur noch mit Hilfe älterer Abschriften vollständig zu entziffern ist. 
Die Ermittlung solcher Kopien ist recht mühselig, weil im Staatsarchiv Hanno­
ver sämtliche Kopiare verbrannt sind. Infolgedessen wird bei der Edition u. a. 
das erreicht, was die großen Stifte eigentlich jedes Jahrhundert einmal taten. 
Für den praktischen Gebrauch (und zur Schonung der Originale) wird wieder 
ein Kopialbuch hergestellt, das wir mit Hilfe des Druckers der Wissen­
schaft zugänglich machen. Für die Zeit nach 1400 wird man allerdings solche 
Rechtsgeschäfte, die in sich wiederholenden umständlichen Formeln abge­
wickelt werden (Rentenkäufe), oder Stücke, deren Inhalt sich wesentlich kürzer 
erfassen läßt, nur noch in Regestform wiedergeben, zumal das Interesse an den 
Namensformen in dieser Zeit nachläßt. Wichtige Dokumente sollten jedoch 
nach wie vor in vollem Wortlaut geboten werden. Auf diese Weise ließen sich 

28 Nach den Dienstakten des Staatsarchivs (Hann. 1/2, III, C Nr. 60 vol. III Bl. 62 ff.) hat 
1845 bereits ein Dr. phil. C. Gustav Mittendorf die Urkunden der Klöster Hilwarts­
hausen, Weende und Bursfelde bis 1300 zur Veröffentlichung in einem „Göttinger 
Urkundenbuch" abgeschrieben. 
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die bis ins 17. Jahrhundert reichenden Urkundenbestände voll erfassen, ist 
also der Erschließung wie Sicherung in gleicher Weise gedient. 

Ich schlage daher vor, für die Veröffentlichung in einem Göttingen-Gruben­
hagener Urkundenbuch die im Staatsarchiv Hannover liegenden Urkunden 
folgender Klöster und Stifte zunächst vorzusehen: Bursfelde (150 Nummern), 
Fredelsloh (214), Hilwartshausen (400), Katlenburg (302), Mariengarten (286), 
St. Blasien Northeim (218), Reinhausen (61), Weende (362) und Wiebrechts­
hausen (39)2 9. Späterer Überlegung wird anheimgestellt, ob man auch die 
Urkunden der Einbecker und Osteroder Klöster und Stifte hineinnimmt, wie 
man Splitterbestände und gänzlich zerstreute (Steina, Nörten, Pöhlde) behan­
delt, ob man am zweckmäßigsten nicht auch die Urkunden der Städte (außer 
Göttingen und Duderstadt) erfassen sollte. Um die Druckkosten zu verteilen, 
würde ich empfehlen, in zwangloser Reihenfolge einzelne Lieferungen, die 
mindestens einen Bestand erfassen, herauszugeben. Das Register wird für den 
ganzen Band erstellt. Vermutlich wird sich zwar jeder, der eine solche Liefe­
rung benutzt, über fehlende Indizes beklagen. Allein die Klöster haben sich 
bei der Beurkundung ihrer Rechtsgeschäfte so häufig geholfen, daß erst das 
Gesamtregister die Fülle der Nachrichten erschließt. Im übrigen muß der 
Bearbeiter sich ohnehin ein Orts- und Personenregister anlegen, das in Hanno­
ver jeder Zeit eingesehen werden könnte. 

Um die Durchführbarkeit zu erproben, sind zunächst einmal 50 Urkunden 
des Klosters Fredelsloh bearbeitet worden. Für die Auswahl waren folgende 
Gesichtspunkte maßgeblich: Die Geschichte des Klosters läßt einen Durch­
schnittsbestand erwarten, so daß die gewonnenen Maßstäbe übertragbar sind. 
Die Fredelsloher Urkunden sind nicht vom Hochwasser beschädigt und durch 
ein Archivfindbuch erschlossen. Vor allem konnte ein Ersatz der verbrannten 
Kopiare dadurch gefunden werden, daß im Archiv des Pfarramtes Fredelsloh 
Urkundenabschriften erhalten sind, die Herr Pastor Both in der liebenswürdig­
sten Weise zur Verfügung stellte. Ich habe daraus den Eindruck gewonnen, 
daß sich, zumindest hier, die Überlieferung der Vorkriegszeit vollständig er­
halten hat und die Bearbeitung, hat man erst eine gewisse Ü b u n g er langt und 
wird man nicht durch andere Pflichten abgehalten, zügig voranschreiten kann. 
Bei anderen Klöstern mag die Rekonstruktion schwieriger sein. Ich glaube 
indessen, daß sie gelingt, wenn alle Institute und Forscher, die Abschriften 
oder Exzerpte besitzen, den Herausgeber unterstützen. 

Der Nutzen der vorgeschlagenen Edition für die verschiedenen landes­
geschichtlichen Forschungsrichtungen bedarf wohl keines Kommentars. Achtete 
man die Klosterurkunden vormals weniger, weil sie in der Tat nicht gerade 
die ergiebigste Quelle für die politische Geschichte bilden, so wird man sie heute 
um so mehr begrüßen, als sie für aktuelle wirtschafts- und sozialgeschichtliche 
Fragestellungen durchaus von Wert sind. Hingewiesen sei nur darauf, daß sie 
für ein anderes Unternehmen, das Geschichtliche Ortsverzeichnis für Südnieder-

2 9 Angegeben ist hier die Nummer der letzten Urkunde, in Wirklichkeit liegt die Zahl 
etwas höher; vgl. C. H a a s e u. W. D e e t e r s , Ubersicht über die Bestände des 
Niedersächsischen Staatsarchivs in Hannover. 1. Bd. 1965 S. 31 ff. 
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Sachsen, eine zuverlässige Grundlage schaffen. Im übrigen bin ich mir darüber 
im klaren, daß auf dem vorgeschlagenen Wege sich nicht die gesamte hanno­
versche und wolfenbüttelsche Urkundenüberlieferung veröffentlichen läßt. Doch 
werden, ist man erst einmal auf dem gewiesenen Pfade fortgeschritten, sich 
gewiß Formen und Möglichkeiten finden, welche den anderen Beständen 
gerecht werden. 

Anlage: 

E i n g a b e des F r e i h e r r n v o n H o d e n b e r g zur 
F ö r d e r u n g v o n U r k u n d e n e d i t i o n e n 3 0 

Seiner Excellenz, dem Herrn Staats- und Cabinets-Minister, 
Freiherrn von Scheie 
Für die bei Seiner Königlichen Majestät geneigtest bewirkte Unterstützung 

des Verlags meines Hoyer Urkundenbuchs statte ich Ewer pp. meinen ver­
bindlichsten Dank ab und zeige vorläufig gehorsamst an, daß ich gegenwärtig 
auch die letzten, bisher zurückgehaltenen Hoyer Urkundenabschriften erhalten 
habe, weshalb der Druck des Hoyer Urkundenbuchs nunmehr sofort seinen 
Anfang nehmen wird. 

Während auf solche Weise zu meiner großen Freude eine diplomatische 
Grundlage für die so lange entbehrte Special-Geschichte der Grafschaften Hoya 
und Diepholz gesichert ist, bleibt es dringendes Bedürfnis, daß nach und nach 
auch für die übrigen Landesteile nach gleichem Plane möglichst umfassende 
Urkundenbücher veranstaltet werden. Ist auch ein solches Unternehmen mit 
manchen sehr erheblichen Schwierigkeiten verbunden, so werden diese doch 
durch beharrlichen Eifer für den Zweck sicher zu überwältigen sein, wenn 
Ewer pp. geneigtest fortfahren, diese Angelegenheit derart wohlwollend zu 
fördern, wie solches bei meinen bisherigen geschichtlichen Forschungen und 
Unternehmungen der Fall gewesen ist. Die dankbare Erinnerung an diese 
aufmunternde Erfahrung und die ausdrückliche Erlaubnis, welche Ewer pp. mir 
mündlich zu erteilen die Gewogenheit hatten, geben mir den Mut, in Nach­
stehendem un vorgreif lieh diejenigen Mittel anzudeuten, durch welche der 
obengedachte Zweck ohne außerordentliche Verwendungen aus den König­
lichen Kassen in entsprechendem Umfange zu erreichen sein dürfte. 

1. Das hiesige Königliche Archiv enthält neben einer Anzahl von Copiarien 
aus der eigentlichen Klosterzeit auch eine Reihe von Copial- oder Urkunden-
büchern aus späterer Zeit. Dieser vortrefflichen Einrichtung dürfte die mög­
lichste Ausdehnung zu geben sein. 

2. Chronologische Übersichten sind im hiesigen Archive nur bei einigen 
wenigen Designationen vorhanden, und diese geben nur das Jahr an. Eine 
größere Vollständigkeit solcher Übersichten und deren Ausdehnung auf alle in 
den Königlichen Archiven verwahrten Urkundensammlungen würde einen 

30 Nach einer Abschrift in Hann. 1/2, III, C Nr. 124 a. 
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großen praktischen Nutzen gewähren und namentlich manche doppelte Arbeit 
vermeiden lassen, wenn jene Übersichten gleichzeitig die Angabe aufnehmen, 
ob und wo die Urkunde abgedruckt ist, - eine Angabe, die mit Hilfe des 
Hempelschen Diplomatarii nicht sehr schwierig sein kann. Zu denjenigen 
Urkundensammlungen, welche ich mit Ewer pp. geneigten Erlaubnis bis dahin 
aus hiesigem Archive entlehnen durfte, habe ich chronologische Übersichten 
in tabellarischer Form veranstaltet und dazu das angeschlossene Formular 
benutzt 3 1. 

3. In früheren Zeiten hatten die Herren Archivare Muße und Beruf, nicht 
nur zum Ordnen der Urkunden und zur Anfertigung diplomatischer Designa­
tionen, sondern auch zur Anfertigung von Copialbüchern, wie solches nament­
lich bei den Archiven mehrerer Klöster in den Fürstentümern Calenberg, 
Göttingen und Grubenhagen der Fall gewesen ist. Muß nun gleich anerkannt 
werden, daß auf solche Weise für das eigentliche Ordnen der Urkunden viel 
geschehen ist, so bleibt doch der Mangel an Übersicht in den nicht chronolo­
gisch, sondern (in der Regel) nach den einzelnen Privilegien und Klostergütern 
geordneten Designationen namentlich in historischer Hinsicht sehr fühlbar, 
und für die Anfertigung von Copialbüchern scheint seit 100 und mehr Jahren 
die Muße gänzlich gefehlt zu haben; hauptsächlich wohl deshalb, weil die 
Herren Archivare in neuerer Zeit mit anderen Staatsgeschäften überhäuft 
waren und die archivarischen Arbeiten als Nebenbeschäftigung ansehen 
mußten. 

Wenn gegenwärtig, wo die bei hiesigem Königlichem Archive vorhandene 
Vakanz die pekuniären Mittel gewährt, die Anordnung getroffen würde, die 
vorgedachten Arbeiten während einer Reihe von Jahren hindurch durch einige 
teils extraordinär, teils kommissarisch anzustellende junge Leute fortsetzen zu 
lassen, so dürfte dadurch ein sehr wesentlicher Gewinn für das Königliche 
Archiv erwachsen, ohne daß eine Vermehrung der Fonds nötig wäre, und es 
würde dadurch gleichzeitig das schätzbarste Material zu umfassenden Urkun-
denbüchern für die Special-Geschichte der meisten Landesteile gewonnen, pp. 

Genehmigen Ewer pp. gehorsamster Diener von Hodenberg, Landschaftsdirektor 

Hannover, den 28. Februar 1843 

Nicht abgedruckt; die Anordnung entspricht nicht dem üblichen Regestenformular. 

13 



Die Epochen der ostfriesischen Geschichte1 

Von 

G ü n t h e r M ö h l m a n n 

Die ostfriesische Geschichte läßt sich, soweit wir das bedeutsame Wart 
Epoche überhaupt für die Geschichte des kleinen Landes an der Nordseeküste 
gebrauchen dürfen, in drei Epochen gliedern. Die Epochenjahre sind 1464 und 
1744. Zwischen diesen beiden Jahren liegt das Kernstück der Landesgasdüchte, 
die Zeit, in der Ostfrieslarud ein selbständiges deutsches Territorium unter der 
Herrschaft des eingesessenen Grafen- und Fürstengeschlechts der Cirksena 
war. In der vorangehenden Epoche kann man noch nicht von einer eigent­
lichen ostfriesischen Geschichte sprechen, sondern nur von einer Geschichte 
Gesamtfrieslands, aus dem sich das östliche Friesland zwischen Ems und Weser 
durch die Begründung der Reichsgrafschaft Ostfriesland im Jahre 1464 her­
auslöste. Das westlich der Ems gelegene Friesland schied - abgesehen vom 
Reiderland - im 16. Jahrhundert und endgültig durch den Westfälischen Frie­
den von 1648 aus dem Reichsverband aus und wurde ein Teil der nieder­
ländischen Generalstaaten. Mit dem Tode des erbenlosen Fürsten Carl Edzard 
im Jahre 1744 endete die Herrschaft der Cirksena und damit zugleich die 
territoriale Selbständigkeit Ostfrieslands. 

Sieger im Kampf um das Erbe der Cirksena wurde Preußen, das 1694 vom 
Kaiser eine Anwartschaft auf das Land erhalten hatte. Im schnellen Zugriff 

1 Umgearbeitete Fassung eines auf dem 41. Deutschen Archivtag in Emden gehaltenen 
Vortrags. Auf Anmerkungen konnte fast ganz verzichtet werden, da keine speziellen 
neuen Forschungsergebnisse geboten werden, sondern nur eine auf den neuesten 
Forschungsstand gebrachte allgemeine Darstellung der ostfriesischen Geschichte, zu 
der der Jubilar schon früh nähere Beziehungen gehabt hat; denn schon als junger 
Archivar in Berlin-Charlottenburg veröffentlichte er 1929 „Ostfriesische Fürsten­
briefe aus dem 17. Jahrhundert". Als Professor für Landesgeschichte in Göttingen 
hat er wiederholt Vorlesungen zur Geschichte Ostfrieslands gehalten, mit den Teil­
nehmern eines Seminars Ostfriesland besucht und einer Reihe von Doktoranden 
Themen zur ostfriesischen Geschichte gegeben. Für seine dadurch bewiesene innere 
Verbundenheit mit Ostfriesland hat ihm die Ostfriesische Landschaft ihre höchste 
Auszeichnung, das Indigenat, verliehen. Einige Studenten, die seine Vorlesungen 
in Göttingen gehört haben, waren mit seinen Formulierungen nicht immer ganz ein­
verstanden und meinten, er hätte die geschichtliche Entwicklung Ostfrieslands wohl 
manchmal etwas zu sehr aus niedersächsischer Sicht gesehen. Es dürfte für ihn 
deshalb nicht ohne Reiz sein, mit diesem Aufsatz die Geschichte des kleinen Landes 
an der Nordseeküste aus ostfriesischer Sicht vorgeführt zu bekommen. 
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nahm Friedrich der Große von Ostfrieslanid Besitz und leitete damit die dritte 
Epoche der ostfriesischen Geschichte ein. Nach der preußischen Niederlage ge­
gen Napoleon im Jahre 1806 wurde Ostfriesland ein Departement zunächst des 
Königreichs Holland, dann 1810 des Kaiserreichs Frankreich. 1813 kehrte es 
wieder zu Preußen zurück, mußte aber auf dem Kongreß der europäischen 
Mächte in Wien 1815 an Hannover abgetreten werden. Die Ereignisse des 
Jahres 1866 führten zur Auflösung des Königreichs Hannover. Hannover wurde 
eine preußische Provinz, in der Ostfriesland den nordwestlichen Regierungs­
bezirk Aurich bildete, der nach der Zerschlagung Preußens im Jahre 1946 in 
das Bundesland Niedersachsen übergegangen ist. 

Die erste Epoche ist im wesentlichen durch das Ringen um die „Friesische 
Freiheit", deren Symbol der Upstalsboom bei Aurich ist, die zweite durch die 
Herrscherpersönlichkeit Edzards des Großen und später durch die Kämpfe der 
Stände mit dem Landesherrn und dem damit eng verknüpften konfessionellen 
Gegensatz zwischen Reformierten und Lutheranern, die letzte durch einen 
mehrfachen Wechsel der Landesherrschaft und durch das Festhalten an den 
friesischen Traditionen im Rahmen eines größeren Staatsverbandes gekenn­
zeichnet2. 

I. 

Friesland erstreckte sich im 7. Jahrhundert, als die Friesen in das Licht der 
Geschichte traten, d. h. in der schriftlichen Quellenüberlieferung als Frisii, 
Frisones oder Frisiones erscheinen, als mehr oder weniger breiter Küsten­
streifen vom Sinkfal, einem kleinen Wasserlauf bei Brügge in Flandern, bis 
zur Weser. Als friesisches Kerngebiet gilt das Land zwischen dem Flie, einem 
Fluß, der sich später zum heutigen Ysselmeer erweitert hat, und der Ems bzw. 
der Lauwers, dem Grenzflüßchen zwischen den heutigen niederländischen 
Provinzen Friesland und Groningen. 

über dieses Gebiet geboten nach friesischer Überlieferung Könige. Der 
mächtigste unter ihnen war Radbod (friesisch Redbad), der um 700 regierte. Er 
ist historisch nur durch wenige Tatsachen greifbar, um so mehr aber durch die 
Legende im Bewußtsein der Friesen lebendig geblieben. Unter ihm gerieten 
die Friesen in kriegerische Auseinandersetzungen mit den nach Norden drän­
genden Franken, Radbod wurde zweimal von Pippin dem Mittleren geschlagen 
und schloß mit seinem Gegner dann einen Friedens- und zugleich Ehevertrag. 
Seine Tochter Teutsinde heiratete Pippins Sohn Grimoald. Die Eheverbindung 
hat aber dem Frieden nur wenig gedient. Die Kämpfe brachen erneut aus, und 
734 verleibte Karl Martell Frie&iand bis zur Lauwers, 785 Karl der Große ganz 
Friesland dem Frankenreich ein. 

Hand in Hand mit der fränkischen Eroberung ging die christliche Mission. 
Bei dem Versuch, die heidnischen Friesen für das Christentum zu gewinnen, ist 

2 Eine Darstellung der drei Epochen muß sich im Rahmen eines Jahrbuchaufsatzes auf 
das Wesentliche beschränken, wobei die politische Geschichte im Vordergrund steht. 
Sie werden eingehender behandelt von H. W i e m a n n , G. M ö h l m a n n und 
H. S c h m i d t in dem von G. M ö h l m a n n herausgegebenen Buch: Ostfriesland -
Weites Land an der Nordseeküste, Essen 1961. 
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der heilige Bonifazius 754 bei Dokkum erschlagen worden. In diese frühe Zeit 
der friesischen Geschichte fällt auch die Blüte des friesischen Seehandels. Als 
seefahrende Fernhändler hatten die Friesen damals europäischen Ruf, ebenso 
als bäuerliche Viehzüchter. Oft waren sie Bauern und Seefahrer zugleich. 

Karl der Große teilte Friesland nach dem bekannten Grundsatz „Divide et 
impera!" auf die drei Bistümer Utrecht, Münster und Bremen auf und führte 
vermutlich auch hier die Grafschaftsverfassung ein 3 . Ein friesisches Stammes-
herzogtum hat es nie gegeben. Die Volksrechte der Friesen ließ der große 
Frankenkaiser als Lex Fris(i)onum aufzeichnen. Das Recht hat bei den Friesen 
eine bedeutsame Rolle gespielt. Als friesische Sprachdenkmäler des Mittel­
alters sind nur Rechtsaufzeichnungen überliefert. Obwohl Karl die Friesen 
unterworfen hatte, haben sie ihn später sehr verehrt und ihn sogar als Stifter 
ihrer vielumstrittenen „Freiheit" angesehen; im 13. Jahrhundert ist ein auf 
seinen Namen gefälschtes Freiheitsprivileg für sie ausgestellt worden, das von 
späteren deutschen Königen erneuert wurde. 

In die spätere karolingische Zeit fallen zahlreiche Normannenüberfälle auf 
die friesischen Küstengebiete, bei denen das Handelszentrum Dorestad an der 
Rheinmündung zerstört wurde. In einer sagenhaften Schlacht bei Norden sollen 
die Friesen die Eindringlinge um 880 entscheidend besiegt haben. In der folgen­
den Zeit verliert sich die friesische Geschichte wieder weitgehend im Dunkel. 
Erwähnenswert ist eine Urkunde des Jahres 983, in der Kaiser Otto II. die 
Gründung des Klosters Reepsholt in der Grafschaft des Herzogs Bernhard (von 
Sachsen) bestätigt. Es ist das älteste der 27 mittelalterlichen Klöster Ostfries-
lands, die für die Landeskultur eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. 
Durch geistige Leistungen ist, soweit wir wissen, nur das Kloster Marienkamp 
bei Esens hervorgetreten a a . 

In das gleiche Jahrhundert fällt auch eine der größten Leistungen und Ruh­
mestaten der Friesen, der Deichbau an der Nordseeküste, der zeitlich nicht 
genau zu fixieren ist, aber im allgemeinen um das Jahr 1000 angesetzt wird. 
Der Kampf der friesischen Bevölkerung gegen die Gewalt der Nordsee ist bis 
in die Gegenwart charakteristisch für die friesisch-ostfriesische Geschichte; das 
stolze und vielzitierte Wort Deus mare, Friso litoia iecit, in dem die litora oft 
mit Deichen übersetzt werden, gibt diesem bewunderswerten Werk des Küsten­
schutzes beredten Ausdruck. Da an dem Kampf gegen das Meer wie auch an 
der Abwehr der Normannen die gesamte Küstenbevölkerung beteiligt war, hat 
nach einer nicht beweisbaren Hypothese dieses doppelte Ringen mit den 
Wikingern und den Naturgewalten auch zu einer sozialen Umschichtung des 
friesischen Volkes beigetragen. Während es vorher, z. B. nach der Lex Fii-
sionum, auch in Friesland Freie, Halbfreie und Unfreie gab, ist in späteren 

3 Die karolingische Grafschaftseinteilung in Friesland ist quellenmäßig nicht über­
liefert, die Aufteilung auf die drei Bistümer ist dagegen historisch gesichert. Es ist 
aber wahrscheinlich, daß die später hervortretenden Grafschaften auf Karl den 
Großen zurückgehen. 

3 a C. S p i c h a 1, Ein wiederaufgefundenes Missale der Augustinerchorherren von Ma­
rienkamp bei Esens aus dem 15. Jahrhundert. In: Emder Jahrbuch Bd. 43, 1963, 
S. 79 ff. 
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Rechtsaufzeichnungen nur noch von den freien Friesen oder der mene meente, 
der Allgemeinheit, die Rede. So ist in den Normannenkämpfen und im Gemein­
schaftswerk der Deiche wohl auch eine nicht unwesentliche Wurzel der viel­
umstrittenen „Friesischen Freiheit" 4 zu sehen, und man verstößt wohl nicht 
gegen die historische Wahrheit, wenn man den ersten großen Abschnitt der 
friesisch-ostfriesischen Landesgeschichte, der bis zur Einführung der monar­
chischen Regierungsform unter Graf Ulrich I. reicht, als die Epoche der „Friesi­
sen Freiheit" bezeichnet. 

Als die hohe Zeit der von dem großen friesischen Historiker Ubbo Emmius in 
seiner Rerum Frisicarum Historia überschwenglich und auch übertrieben ver­
herrlichten Freiheit gelten das 13. und 14. Jahrhundert. Damals hat sich in den 
einzelnen friesischen Ländern (terrae), die sich aus den älteren Gauen ent­
wickelt und deren Namen (z. B. Brokmerland, Harlingerland, Reiderland) sich 
bis heute lebendig erhalten haben, die Konsulatsverfassung entwickelt, d. h. 
jede terra wurde von selbstgewählten Konsuln, die vorwiegend den großen 
Bauernfamilien entstammten, regiert. Aus einigen Ländern ist die Zahl von 
16 Konsuln überliefert. 

Das Symbol der „Friesischen Freiheit" ist der Upstalsboom, ein vorge­
schichtlicher Grabhügel in der Nähe von Aurich, an dem sich am Dienstag nach 
Pfingsten die Abgesandten aller friesischen Länder zwischen Vlie und Weser, 
die man auch unter der Bezeichnung der sieben Seelande zusammenzufassen 
pflegte, versammelten, um Recht zu sprechen, Streitigkeiten zu schlichten und 
den Frieden des Landes nach innen und außen zu wahren. Man kann den 
Upstalsboomverband am besten als einen Landfriedensbund charakterisieren. 
Seine Wirksamkeit ist, vor allem unter dem Einfluß von Ubbo Emmius, früher 
erheblich überschätzt worden. Wir wissen aus den Quellen nur von einigen 
wenigen Zusammenkünften im 13. und 14. Jahrhundert, bei denen auch Ver­
träge mit auswärtigen Mächten abgeschlossen wurden. Als wichtigster ist ein 
Bündnis der iudices, consules et communitates omnium terrarum Frisiae mit 
dem König von Frankreich aus dem Jahre 13385, und daneben eine Rechts­
aufzeichnung, die Leges Upstalsbomicae von 1323, zu nennen. 

Die „Friesische Freiheit" ist in erster Linie als eine Freiheit von fremder 
Herrschaft anzusehen. Die vom Kaiser eingesetzten landfremden Grafen spiel­
ten deshalb nur eine unbedeutende Rolle. Nur die Grafen von Holland im 
äußersten Westen Frieslands konnten ihre Grafschaftsrechte zur Landesherr-
schaft ausbauen. Unter ihrer Herrschaft schied dann auch das Land westlich des 
Ysselmeers aus der friesischen Geschichte aus. In der Grafschaft Emisgonien 
mit dem Hauptort Emden trat 1253 der Bischof von Münster das Erbe der 
Grafen von Calvelage-Ravensberg an, der im Mittelalter sowohl als geistlicher 

4 über die neuesten Forschungsergebnisse zur „Friesischen Freiheit" vgl. den Aufsatz 
von H. S c h m i d t , Studien zur Geschichte der friesischen Freiheit im Mittelalter. 
In: Emder Jb. Bd. 43, S. 5 ff. 

5 An der im Nationalarchiv in Paris liegenden Bündnisurkunde hängt das einzige 
erhalten gebliebene Siegel des Upstalsboomverbandes, auch als Totius-Frisiae-
Siegel bezeichnet. (Abb. s. Ostfriesland - Weites Land an der Nordseeküste, hrsg. 
G. M ö h l i n a n n , Essen 1961, S. 64.) 
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Oberhirte wie auch als weltlicher Territorialherr in die Geschichte Ostfries­
lands oft wirkungsvoll eingegriffen hat. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Friesen auch in einem gesamteuro­
päischen Unternehmen eine bedeutsame Rolle gespielt haben, nämlich auf den 
Kreuzzügen. Die Eroberung des Kettenturms von Damiette in Ägypten im 
Jahre 1218 hat ihnen großen Ruhm eingebracht; kein Geringerer als der große 
Hohenstaufe Friedrich II. hat ihnen seine höchste Anerkennung ausgesprochen. 

Daß die Konsuln und auch der Upstalsboomverband sich nicht immer durch­
setzen konnten, beweist die 1277 im Norderland ins Leben gerufene Einrich­
tung der vredmannen, die vor allem dem in Friesland wedt verbreiteten Fehde­
wesen entgegentreten sollten. Die Konsuln der friesischen Länder büßten um 
die Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Macht weitgehend ein. An ihre Stelle trat 
eine neue Herrenschicht bzw. eine neue Herrschaftsform, die der Häuptlinge 
(hovetlinge oder capitales bzw. capitanei). Sie kommen aus demselben Kreis, 
aus dem die Konsuln und die vredmannen hervorgegangen sind, aus den ein­
flußreichen Großbauernfamilien. Häuptlinge, deren Aufkommen und Befug­
nisse in der wissenschaftlichen Forschung bis heute umstritten sind, waren 
Bauernführer, hinter denen eine starke wirtschaftliche Macht stand, die sie 
befähigte, auch eine Gefolgschaft von Kriegern um sich zu scharen. Man muß 
zwischen Dorf- und Landeshäuptlingen unterscheiden, ebenso zwischen solchen 
Häuptlingen, die von der communitas oder mene meente oder auch in beson­
deren Fällen wohl von den consules gewählt wurden, und solchen, die sich aus 
eigener Machtvollkommenheit zur Stellung eines Häuptlings aufgeschwungen 
haben. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts spielten die Häuptlinge ungefähr 
hundert Jahre die entscheidende politische Rolle. Die Zeit der Häuptlinge 
führte den langsamen Untergang der „Friesischen Freiheit" herbei und berei­
tete die Epoche der monarchischen Regierung vor, insbesondere, weil die 
Rivalitäten der einzelnen Häuptlingsgeschlechter und das dadurch immer 
üppiger ins Kraut schießende Fehdewesen allmählich zu derart verworrenen 
und unhaltbaren Zuständen führten, daß der Ruf nach einem starken Ordnungs­
faktor v o n Jahr zu Jahr stärker wurde . 

Von den zahlreichen Häuptlingsfamilien soll eine besonders herausgehoben 
werden, weil von ihr der erste Versuch ausgegangen ist, die friesischen 
terrae östlich der Ems, für die langsam die Bezeichnung Frisia orientalis ge­
bräuchlich wurde, unter einer Herrschaft zu einigen: das Geschlecht der tom 
Brök, das, aus dem Nord er lande stammend, um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
auf der Oldeborg im Brokmerland ansässig war und um 1375 nach Aurich 
übersiedelte, das damals als natürlicher Mittelpunkt Ostfrieslands zum ersten 
Mal eine Rolle zu spielen begann. Ocko I. tom Brök, der von seinem Auf­
enthalt am Hof der Königin von Neapel die in Ostfriesland unbekannte Ritter­
würde mitbrachte, hat, von starkem Selbst- und Machtbewußtsein getrieben, 
seine Herrschaft bald nach seinem Regierungsantritt über das Brokmer- und 
Auricherland hinaus auszudehnen versucht und begegnete dabei dem erbitter­
ten Widerstand der anderen Häuptlinge, vor allem im Emsigerland. Haupt­
gegenspieler der tom Brök waren die Häuptlinge von Emden aus dem Ge-
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schlecht der Abdena. Ocko tom Brök zog sich vor allem auch deshalb den Haß 
seiner Standesgenossen zu, weil er, um einen starken Rückhalt zu haben, seine 
Herrschaft einem auswärtigen Machthaber, dem Herzog Alb recht von Bayern, 
dem damaligen Grafen von Holland, zu Lehen auftrug, ein schwerer Verstoß 
gegen die Grundgesetze der „Friesischen Freiheit". Unter seinem Nachfolger 
Widzel nahmen die Häuptlinge mit den tom Brök an der Spitze die von der 
Ostsee in die Nordsee eingedrungenen Vitalienbrüder Claus Störtebekers bei 
sich auf und räumten ihnen gegen entsprechenden Anteil der Beute Schlupf­
winkel ein, vor allem Marienhafe, das damals noch auf dem Wasserwege zu 
erreichen war. Dieses Zwischenspiel der Seeräuber ist insofern für Ostfriesland 
besonders folgenreich geworden, als es dazu führte, daß sich der Hauptgegner 
der Vitalier, die Hanse, und an ihrer Spitze Hamburg, in die ostfriesischen 
Verhältnisse einmischte und damit ungefähr gleichzeitig die niederdeutsche 
Sprache das Friesische immer stärker verdrängte, das in Ostfriesiand im Gegen­
satz zu West- und Nordfriesland völlig ausgestorben ist. Reste haben sich nur 
noch im oldenburgischen Saterland erhalten. 

Mit erheblichem militärischem Aufwand segelten die Hansen im Jahre 1400 in 
die Ems ein, vernichteten eine Abteilung der Seeräuber und hielten anschließend 
in Emden ein Strafgericht über die mit den Seeräubern verbündeten Häuptlinge 
ab. Keno tom Brök, der Nachfolger Widzels, mußte damals für kurze Zeit nach 
Bremen in die Verbannung gehen, während der geschmeidige Hisko Abdena 
die Hamburger über seine zweifelhafte Rolle zu täuschen wußte und straffrei 
ausging. Zwischen diesen beiden Männern bildete sich eine Todfeindschaft her­
aus, die 1413 zur Eroberung Emdens durch Keno und zur Vertreibung Hiskos 
nach Groningen führte. Keno strebte nun mit allen Mitteln die Alleinherrschaft 
im rechtsemsischen Friesland an, griff auch in die von Hisko geschürten Partei­
kämpfe im Groningerland ein und dehnte seine Herrschaft bis zur Lauwers aus. 
Auf der Höhe seiner Macht starb er plötzlich und hinterließ sein mächtig 
angewachsenes Häuptlingsterritorium seinem schwächeren Sohn Ocko IL, der 
sich in seinen Urkunden bereits Häuptling von Ostfriesland zu nennen wagte. 
Ihm erwuchs e in mächtiger G-egenspieler in Focko U k c n a , d e m Häupt l ing von 
Leer, der ihn, nachdem er zuvor ein großes, Ocko zur Hilfe eilendes Ritterheer 
unter der Führung des Erzbischofs von Bremen bei Detern geschlagen hatte, 
in der Schlacht auf den Wilden Äckern im Brokmerland entscheidend besiegte 
und gefangennahm. Die Rolle der tom Brök in der ostfriesischen Geschichte 
war damit ausgespielt. 

Um diese Zeit griff der deutsche Kaiser, der sich sonst kaum um das ferne 
Friesland kümmerte, in die friesischen Verhältnisse ein. Ein großes, in Kon­
stanz ausgestelltes Privileg bestätigte die alten friesischen Freiheiten. Die 
Schlichtungsversuche des Kaisers in den innerfriesischen Streitigkeiten blieben 
aber ohne jeden Erfolg, ebenso seine Bemühungen, Friesland stärker zu den 
Reichslasten heranzuziehen. Die Reichsferne Frieslands tritt an diesem Beispiel 
deutlich in Erscheinung. 

Focko Ukena, eine rauhe kriegerische Erscheinung ohne höfische Politur, war 
nun der große Mann Ostfrieslands; seine gewalttätige Art und Hausmacht-
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politik rief aber sehr bald die große Mehrheit der Häuptlinge gegen ihn auf 
den Plan, die sich 1430 mit den Landesgemeinden oder mene meenten gegen 
ihn im friesischen Freiheitsbund 6 zusammenschlössen und ihn in seiner Burg 
zu Leer belagerten. 

An der Spitze dieses Bundes stand der vom allgemeinen Vertrauen getragene 
Häuptling Edzard von Greetsiel aus dem Geschlecht der Cirksena, mit dem die 
führende Rolle dieser Familie in Ostfriesland beginnt. Focko mußte schließlich 
fliehen; seine Burg wurde vollständig zerstört. 

Die beiden ersten Versuche ostfriesischer Häuptlingsgeschlechter, Ostfries-
land unter ihrer Herrschaft zu einigen, waren gescheitert; den sich nun langsam 
anbahnenden Bemühungen eines dritten Geschlechts, eben des der Cirksena, 
sollte in langsamer, klug aufgebauter Entwicklung der Erfolg nicht versagt 
bleiben. Doch zunächst traten als im Sinne Ostfrieslands retardierendes 
Moment noch einmal die Hamburger in Erscheinung, die den immer noch in 
Verbindung mit einigen Häuptlingen ihr Unwesen treibenden Seeräubern 
endgültig das Handwerk legen wollten. Sie besetzten 1433 überfallartig 
Emden und erbauten zur Sicherung ihrer Handelswege die starke Festung Leer­
ort. In vorsichtiger Politik, zunächst im Bunde mit Hamburg, bauten die 
Brüder Edzard und Ulrich Cirksena ihre Stellung im Lande aus. Da die ham­
burgische Herrschaft aber für das immer noch lebendige Freiheitsgefühl der 
Ostfriesen auf längere Dauer unerträglich war, wurde die Stellung der Hansen 
in Ostfriesland immer unhaltbarer. Ihr Erbe wurde Ulrich Cirksena, der nach 
dem Tode seines Bruders nun der bei weitem mächtigste und angesehenste 
Häuptling war und die innere Befriedung des Landes durch seine Heirat mit 
Theda, der Enkelin Focko Ukenas, weitgehend zum Abschluß brachte. Es war 
jetzt nur noch eine Frage der Zeit, daß er seine allgemein anerkannte führende 
Stellung auch durch einen entsprechenden Titel legalisieren ließ. Die ent­
scheidende Frage für ihn war, an wen er sich mit der Bitte um Rangerhöhung 
wenden sollte, an den deutschen Kaiser oder, wie früher die tom Brök, an den 
mächtigsten Nachbarn im Westen, den Herzog von Burgund. Da Ulrich den 
Machthunger Philipps des Guten und seines Sohnes, Karls des Kühnen, kannte, 
deren Absichten, ganz Friesland in ihren Machtbereich einzugliedern, offen­
kundig waren, entschied er sich für den fernen Kaiser. Am 1. Oktober 1464 
wunde in Wiener Neustadt durch Kaiser Friedrich III. die Urkunde ausgestellt, 
durch die die 'unter Ulrich Cirksena vereinigten terrae zur Reichsgrafschaft 
Ostfriesland erhoben wurden 7. 

6 Ostfr. Urkundenbuch Nr. 390 (ohne Ortsangabe). Wo dieser Freiheitsbund zusam­
mengetreten ist, ist umstritten. Th. P a u l s , Ältere Geschichte Ostfrieslands, in Abh. 
und Vortr. zur Geschichte Ostfrieslands, Bd. 11, S. 64 ff. und ihm folgend andere 
Historiker sind für Loga eingetreten,- mir scheint aber die Angabe von Ubbo 
Emmius, der Bund sei am Upstalsboom geschlossen worden, die größere Wahr­
scheinlichkeit für sich zu haben. 

7 Eine Urkunde von 1454, mit dem gleichen, nur die Grenzen der neuen Grafschaft 
etwas näher umreißenden und erweiternden Inhalt, ist inzwischen von der For­
schung eindeutig als Fälschung erwiesen worden (s. W. v. B i p p e n , Die Erhebung 
Ostfrieslands zur Reichsgrafschaft, in: Hansische Geschichtsblätter, Bd. IV, 1883, 
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Am 23. Dezember desselben Jahres, einem der denkwürdigsten Tage der ost­
friesischen Geschichte, wunde Ulrich I. von einem kaiserlichen Gesandten in der 
Franziskanerkirche zu Emden -unter der Akklamation der repräsentativen Ver­
treter des ostfriesischen Volkes feierlich mit der neuen Würde belehnt. Damit 
war, viel später als alle anderen deutschen Territorien, abgesehen von den 
Hansestädten und den Bauernrepubliken Dithmarschen und Wurtfriesland, Ost­
friesland in die Reihe der monarchisch regierten Staaten eingetreten. Die Zeit 
der „Friesischen Freiheit" und damit die erste Epoche der ostfriesischen Ge­
schichte war zu Ende. 

II. 

Ulrich I. starb schon 1466 und überließ, da seine Söhne noch unmündig 
waren, die Herrschaft seiner tatkräftigen und politisch begabten Witwe 
Theda, die die junge Grafschaft klug verwaltete und durch die Erwerbung 
der im Südosten angrenzenden Herrschaft Friedeburg erweiterte. Ihre Regie­
rungsjahre waren im allgemeinen eine friedliche Zeit. Nur einmal zog eine 
große Gefahr für das Land herauf, als sich der (unruhige, Theda feindlich 
gesinnte Graf Gerd von Oldenburg mit Karl dem Kühnen zu einem Bündnis 
vereinigte, dessen Ziel die Aufteilung der Grafschaft Ostfriesland war. Durch 
andere Ereignisse wurde der Burgunder von seinen friesischen Eroberungs­
plänen abgelenkt und fiel dann bald darauf im Kampf gegen die Schweizer 
bei Nancy. Theda zog in den 80er Jahren ihre inzwischen herangewachsenen 
Söhne immer stärker zu den Regierungsgeschäften heran, in erster Linie den 
Ältesten, Enno, der aber schon 1491 bei einer durch eine Liebesaffäre seiner 
Schwester Almuth veranlaßten Belagerung der Friedeburg den Tod fand. Er 
machte dadurch den Wag frei für die bedeutendste Persönlichkeit unter den 
Cirksena, Edzard I. 8, den die ihm treu ergebenen Ostfriesen später den Großen 
genannt haben. Edzard hat ein kampfreiches Leben im Rahmen der großen 
Politik geführt, sich aber auch in den letzten zehn Friedens jähren hervor­
ragende Verdienste um sein Land erworben. Auch ihm drohte am Ende d-es 
15. Jahrhunderts eine große Gefahr, als der plänereiche Maximilian I. Herzog 
Albrecht den Beherzten von Sachsen zum Reichsgubernator von ganz Friesland 
ernannte. Edzard stellte sich klug auf den wiederum auf ihn angewiesenen 
Sachsenherzog ein und erkannte seine Oberlehnsherrschaft an. Mit seinem 
Nachfolger Georg geriet er bald in Spannungen, die 1505 zum offenen Konflikt 

S. 45ff., und H. R e i m e r s , Der angebliche Lehnsbrief von 1454, im Anhang zu 
seiner Biographie Edzards d. Gr. in: Abh. und Vortr. zur Geschichte Ostfrieslands, 
Bd. 13/14, S. 147-ff.) 

8 H. R e i m e r s , Biographie Edzards des Großen (Abh. u. Vortr. zur Geschichte Ost­
frieslands Bd. 13/14, 1910) ist, wenn auch in Einzelheiten überholt, im wesentlichen 
noch immer gültig. Heinrich S c h m i d t , der in einem Festvortrag anläßlich des 
500. Geburtstages 1962 die Persönlichkeit des großen Grafen gewürdigt hat („Ost­
friesland" 1962, Heft 2), fügt dem von großer Liebe und Verehrung erfüllten und 
dadurch wohl gelegentlich subjektiven Lebensbild von R e i m e r s in sehr objektiver 
Auswertung der Quellen auch einige Schattenseiten hinzu. 
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führten, als bei der gemeinsamen Belagerung Groningens Edzard auf ein 
heimliches Bündnisangebot der erschöpften Stadt einging und die Front wech­
selte. Georg mußte sich ohnmächtig zurückziehen, und Edzard beherrschte 
nun für acht Jahre ein friesisches Reich von der Weser bis zur Lauwers, in 
dem nur das Harlingerland und das Jeverland ihre Selbständigkeit behaup­
teten. In diese Zeit der größten Ausdehnung des Herrschaftsbereiches der 
Cirksena und höchsten Machtentfaltung der Reichsgrafschaft Ostfriesland fielen 
zwei schwere Sturmflutkatastrophen, durch die der Dollart und der Jadebusen 
ihre höchste Ausdehnung erreichten. Neben allen Kämpfen gegen innere und 
äußere Gegner hat der Kampf gegen das Meer die ostfriesische Geschichte 
durch alle Jahrhunderte begleitet; er drückt ihr dadurch einen besonderen 
Stempel auf. Dem durch die Naturgewalten hervorgerufenen Unglück folgte 
bald ein noch viel schwererer Schicksalsschlag, der die junge Grafschaft an den 
Rand des Verderbens brachte. Der auf Rache sinnende Georg von Sachsen 
erwirkte 1513 beim Kaiser die Reichsacht gegen Edzard und brachte eine 
Koalition von 24 Fürsten und Herrn - darunter auch die Häuptlinge des Jever­
landes und Harlingerlandes - gegen ihn zustande, die im nächsten Jahre von 
Osten und Westen in das Land einrückten. Ein Kampf auf Leben und Tod 
begann, in dem die Ostfriesen auch in den schwersten Krisen treu zu ihrem 
Herrn hielten, dieser aber zunächst den größten Teil seines Landes verlor. 
Die entscheidende Wende trat im Jiuni 1514 ein, als der Führer der Verbün­
deten, Herzog Heinrich der Ältere von Braunschweig-Wolfenbüttel, bei der 
Belagerung der wichtigen Festung Leerort sein Leben verlor. 

In den folgenden Jahren wechselte das Kriegsglück. Die Entscheidung führte 
Edzard dann durch einen kühnen politischen Schachzug herbei. 1517 reiste er 
an den burgundischen Hof nach Brüssel und schloß dort einen Vertrag mit 
Karl von Habsburg, dem späteren Kaiser Karl V., der ihm den Besitz der 
Grafschaft Ostfriesland unter seiner Lehnshoheit bestätigte, nachdem Georg 
von Sachsen inzwischen das aussichtslose friesische Abenteuer aufgegeben 
hatte. Anschließend gelang es Edzard, bei dem damals in Mecheln weilenden 
Kaiser die Lösung v o n der Reichsacht zu erwirken. Unter M a x i m i l i a n I. und 
Edzard I. ist die Geschichte des kleinen reichsfernen Landes an der Nordsee­
küste wohl wie noch nie mit der Reichsgeschichte verflochten gewesen. 

Nachdem Edzard durch die Reise nach Brüssel und Mecheln seine zusammen­
geschmolzenen Gegner diplomatisch weitgehend ausmanövriert hatte, gewann 
er durch kriegerische Taten und auf dem Verhandlungswege alle seine Burgen 
zurück und sah sich 1518 am Ende der Sächsischen Fehde wieder im vollen 
Besitz seiner Grafschaft in dem ursprünglichen Umfang. Dazu sicherte er sich 
durch eine vertraglich festgelegte Eheverbindung eines seiner Söhne mit 
einer der jeverschen Erbtöchter eine Anwartschaft auf das Jeverland, während 
das Harlingerland seine Selbständigkeit weiterhin aufrechterhielt. 

In den letzten zehn Jahren seines Lebens hat Edzard eine segensreiche 
Friedensherrschaft geführt und sich als kluger Innenpolitiker und Landes­
vater erwiesen. Schon vorher hatte er 1512 nach dem Tode seiner west­
fälischen Gemahlin Elisabeth von Rietberg die Erstgeburtsnachfolge für sein 
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Land festgesetzt. Durch die Aufzeichnung des Ostfriesischen Landrechts hat 
er für Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse gesorgt; auch konnte er die 
durch den Krieg schwer mitgenommenen Finanzen wieder in Ordnung bringen. 
Unter ihm fand schon seit 1519 die Reformation Eingang. Er selbst neigte 
der Lehre Luthers zu, hat sich aber in weiser Toleranz oder auch Indifferenz 
aus allen religiösen Auseinandersetzungen herausgehalten und weder gegen 
die alte Kirche noch in den sich langsam herausbildenden Gegensatz zwischen 
Lutheranern und Zwinglianern eingegriffen9. 1528 ist er auf seiner Burg zu 
Emden gestorben; unter ihm sind Volk und Herrscher zu einer inneren Einheit 
zusammengewachsen. 

Der schwache Sohn Edzards, Enno IL, führte in ziemlich rigoroser Weise die 
Säkularisation der Klöster durch, von deren Kirchen und Bauwerken so gut 
wie nichts erhalten geblieben ist. Er hielt das Eheversprechen seines Vaters 
nicht ein, sondern heiratete Anna von Oldenburg. Im Ehevertrag verzichtete 
er auf Butjadingen, den östlichen Teil Ostfrieslands, der Oldenburger Graf 
dagegen auf seine Ansprüche auf das Jeveriand, das Enno gegen eine finan­
zielle Abfindung der jeverschen Fräulein zu gewinnen hoffte. Er hatte aber 
die Rechnung ohne die sehr energische Maria von Jever gemacht, die ihr 
Land dem Herzog von Burgund zu Lehen auftrug und alle ostfriesischen An­
sprüche scharf zurückwies. Sie vererbte vielmehr vor ihrem Tode das Land 
ihren Oldenburger Verwandten. So ist die von Friesen bevölkerte Herrschaft 
Jever 1575 endgültig für Ostfriesland verlorengegangen, während 25 Jahre 
später, nach einer zwischen Enno III., dem ältesten Sohn des regierenden 
Grafen, und Walpurgis von Rietberg geschlossenen Ehe, das Harlingerland 
durch den Berumer Vertrag endgültig an Ostfriesland fiel. Weitere territoriale 
Veränderungen sind bis zum Ende der Cirksena nicht eingetreten. 

Das 16. Jahrhundert war von schweren inneren Kämpfen erfüllt, und zwar 
zunächst durch den schon erwähnten scharfen Gegensatz zwischen Lutheranern 
und Reformierten und damit eng verknüpft durch den ebenso schweren und 
unüberwindlichen Gegensatz zwischen dem Landesherrn und den Ständen, 
der sich wie ein roter Faden «durch die weitere Geschichte dieser Epoche bis 
zu ihrem Ende hinzieht. Beide Gegensätze sind dadurch unlöslich miteinander 
verbunden, daß der Graf lutherisch, die Führer der Stände, insbesondere die 
Stadt Emden und die Reichsfreiherrn zu Inn- und Knyphausen, reformiert 
waren. Im 16. Jahrhundert erfolgte die endgültige Trennung von Groningen 
und Westerlauwers-Friesland, die unter Karl V. an Burgund und damit an 
die späteren Niederlande fielen. Unter Albrecht von Sachsen und vielleicht 
auch unter Edzard dem Großen war zum letztenmal die Möglichkeit gegeben, 
ganz Friesland unter einer Herrschaft wieder zusammenzufügen. Infolge der 
konfessionellen Kämpfe lösten sich im 16. Jahrhundert die protestantischen 
nördlichen Niederlande vom katholischen Süden und infolge dieser schweren 
Kämpfe, in denen Philipp II. und Wilhelm von Oranien die großen Gegen­
spieler waren, kamen viele niederländische Glaubensflüchtlinge nach Ostfries-

9 Vgl. dazu H. S c h m i d t , über die ostfriesische Reformationsgeschichte. In: „Ost* 
friesland" 1961, Heft 4. 
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land, insbesondere nach Emden, das dadurch eine ganz außergewöhnliche 
wirtschaftliche Blüte erlebte. 

Die konfessionellen Kämpfe in Ostfriesland waren nicht, wie sonst fast 
überall, Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten, sondern, wie schon 
gesagt, zwischen Calvinisten und Lutheranern, und nahmen immer wieder 
erbitterte Formen an. Emden war eine rein reformierte Stadt, nur dem 
Landesherrn war es erlaubt, auf seiner Burg einen lutherischen Hausgeistlichen 
/zu halten. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß 1561 der 
Graf Emden als Residenz aufgab und nach Aurich übersiedelte, das seit dieser 
Zeit Regierungshauptstadt von Ostfriesland ist. Die Zustände wurden noch 
unruhiger und unglücklicher dadurch, daß die Gräfin und Regentin Anna, die 
sich sonst durch eine Polizeiordnung, durch die Förderung überseeischer 
Handelsbeziehungen und durch die Begründung der Emder Heringsfischerei 
große Verdienste erworben hat, das von Edzard dem Großen festgesetzte 
Erstgeburtsrecht für die Nachfolge durchbrach, das Land auf ihre Söhne auf­
teilte und dadurch erst den Ständen die Möglichkeit gab, sich stärker in die 
Landesgeschicke einzumischen. Unter ihrem Sohn Edzard II. wurde die Pri­
mogenitur erneuert und damit die Unteilbarkeit des Landes endgültig fest­
gelegt. 

Am Ende des Jahnhunderts kam es zu offener Empörung gegen den Grafen 
durch die sogenannte Emder Revolution von 1595, die zu weitgehender Selbst­
regierung der mächtigen Seehafenstadt führte. Man hat deshalb von dem Emden 
der damaligen Zeit als einem Staat im Staate gesprochen. In dem Vertrag 
von Delfzijl wurde die besondere Stellung Emdens unter Garantie der Ge­
neralstaaten festgelegt, die seitdem eine ganz entscheidende Rolle in dem 
durch die inneren Gegensätze zerrissenen Lande spielten und meistens 
zugunsten der glaubensverwandten Stadt Emden Partei ergriffen. Die im 
17. Jahrhundert wiederholt zwischen dem Landesherrn und den Ständen ab­
geschlossenen Landes vertrage, darunter als die wichtigsten die Emder Kon­
kordate von 1599 und der Osterhusische Akkord von 1611, wurden fast 
regelmäßig unter Vermittlung und Beteiligung der „Staaten", wie man sie 
kurz nennt, abgeschlossen, d. h. das Land war völlig von dem mächtigen 
Nachbarn im Westen abhängig, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf 
Wunsch des Magistrats eine Garnison nach Emden legte und sich im Oster-
husischen Akkord das Recht einräumen ließ, eine Besatzung ebenfalls in die 
Festung Leerort zu legen. Beide Garnisonen sind bis zur preußischen Besitz­
ergreifung in Ostfriesland geblieben. So ist es durchaus verständlich, daß der 
Graf, zumal die Steuerverwaltung bei den Ständen lag, keine außenpolitischen 
Erfolge erringen konnte und mehrfach im Gefühl seiner Ohnmacht den General­
staaten das Angebot der Vereinigung Ostfrieslands mit den Niederlanden 
machte. Das 17. Jahrhundert ist, wie die ständegeschichtlichen Forschungen von 
H. Wiemann in immer stärkerem Maße ergeben haben, als das „niederländische 
Jahrhundert" Ostfrieslands anzusehen 1 0. 

1 0 Das Ergebnis dieser sehr gründlichen Forschungen liegt in Buchform noch nicht vor. 
Die Arbeit, die voraussichtlich in nicht allzuferner Zeit erscheinen wird, hat reich-
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Das Unglück des kleinen, bald völlig verschuldeten Landes wurde noch 
größer, als 1622 die aus den Niederlanden abgeschobenen Mansfeider in Ost­
friesland einrückten und das Land in über einjähriger Besatzungszeit voll­
ständig ausplünderten und an den Rand des völligen Ruins brachten. 
Anschließend kamen kaiserliche Truppen unter dem Grafen Gallas und 1637, 
um das Unglück voll zu machen, hessische Kontingente nach Ostfriesland, 
wobei wieder die Niederlande ihre Hand im Spiel hatten. Die Hessen sind 
bis nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges im Lande gebieben. Unter die­
sem furchtbaren Kriege hat Ostfriesland, obwohl an der Peripherie des Reiches 
gelegen, entsetzlich zu leiden gehabt, während es dem benachbarten Olden­
burg unter der klugen Regierung des Grafen Anton Günther gelang, die 
Kriegsfurie fast vollkommen von seinen Grenzen fernzuhalten. Nur sehr 
langsam hat sich Ostfriesland wieder erholen können, und es hat sich in keiner 
Weise irgendwie zum Nutzen für das Land ausgewirkt, daß Graf Enno Ludwig 
1654 und acht Jahre später noch einmal Graf Georg Christian, natürlich gegen 
den Widerstand der Stände, in den Fürstenstand erhoben wurden. 

Eine gleichfalls unglückliche Periode setzte ein, als nach dem Tode ihres 
Gemahls die Fürstin Christine Charlotte, die Tochter des Herzogs Eberhard 
von Württemberg, 1665 die Regentschaft über das ihr innerlich fremde Land 
antrat und versuchte, die ihr aus ihrer süddeutschen Heimat geläufigen absolu­
tistischen Auffassungen durchzusetzen. Sie war die vierte Frau, die das 
Regiment der männlichen Cirksena, die häufig frühzeitig starben, ablöste. 
Auch sie hat sich wie ihre Vorgänger im Kampf mit den Ständen zerrieben 
und hat es trotz ihrer guten Beziehungen zum Kaiserhof nicht verhindern 
können, daß den Ständen vom Kaiser ein eigenes Wappen, das sogenannte 
Upstalsboomwappen, verliehen wurde, das heute noch das Wappen der 
ostfriesischen Landschaft ist. 

Unter Christine Charlotte griff nach langer Pause auch der Kaiser wieder 
einmal energisch und erfolgreich in die ostfriesischen Geschicke ein. Er über­
nahm die Garantie der Landesverträge und schaltete damit den Einfluß der 
N i e d e r l a n d e w e i t g e h e n d aus, die a l lerdings auch ihr Interesse an Ostfr ies land 
inzwischen sehr stark verloren hatten. Ferner schickte er, nachdem die Fürstin 
zu ihrer Unterstützung gegen die Stände selbst fremde Truppen ins Land 
gerufen hatte, auf Bitten der Stände eine kaiserliche Salvegarde nach Ost­
friesland, die sich in Leer einquartierte, und bestellte drei deutsche Reichs­
fürsten zu Konservatoren für Ostfriesland, um dort endlich den inneren 
Frieden wiederherzustellen. Der entscheidende Mann unter ihnen war der 
Große Kurfürst, der 1682 brandenburgische Truppen in Greetsiel landen ließ 
und im Einvernehmen mit den Ständen diese Truppen bald darauf nach 
Emden verlegte, wo er eine Admiralität begründete und wohin er seine 
bisher in Pillau stationierte Afrikanische Handelskompagnie verlegte. Von 

haltiges Quellenmaterial, auch ausländischer Archive, erschlossen und wird die ost­
friesische Geschichtsschreibung um ein wichtiges Kapitel bereichern. Ein Anfang ist 
bereits gemacht in dem Aufsatz: Das Reich, die Niederlande, der Graf und die 
Stände Ostfrieslands 1595-1603, in: Nds. Jb. Bd. 39, 1967, S. 115ff. 
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hier aus hatten seine Schiffe zu seiner afrikanischen Kolonie Groß-Friedrichs-
burg einen wesentlich kürzeren Weg. Seit Brandenburg-Preußen durch dieses 
eigenmächtige und durchaus nicht im Sinne des Kaisers und erst recht nicht 
im Interesse Christine Charlottes liegende Vorgehen in Ostfriesland Fuß gefaßt 
hatte, ist es nicht wieder aus dem Lande herausgegangen. Es ergab sich nun 
die eigenartige Tatsache, daß in der Stadt Emden eine ständische, eine 
niederländische und eine brandenburgische Truppe lagen, während der 
Landesherr selbst dort keinen einzigen Soldaten hatte. Ein deutlicheres 
Zeichen für seine Ohnmacht kann es kaum geben. Nachdem der Kurfürst 
für seine Verdienste um das Reich den Kaiser vergeblich um eine Exspektanz 
auf Ostfriesland gebeten hatte - er war natürlich vor allem an dem 
Hafen Emden interessiert - wurde unter seinem Nachfolger Friedrich III., 
dem späteren König Friedrich I., und unter Christine Charlottes Sohn und 
Nachfolger Christian Eberhard 1694 eine solche Anwartschaft durch den Kaiser 
tatsächlich erteilt, nachdem der Fürst von Ostfriesland wenige Jahre zuvor 
einen Erbvertrag mit den Weifen abgeschlossen hatte, der für den Fall des 
Aussterbens der Cirksena, die immer deutlicher Degenerationserscheinungen 
zeigten, den Kurfürsten von Hannover zum Erben einsetzte. So wurde Ostfries­
land ein weiterer Zankapfel zwischen den beiden Mächten im Kampf um die 
Vorherrschaft in Norddeutschland. Während sich in diesen schriftlichen Verein­
barungen bereits das Ende Ostfrieslands als selbständiges Territorium ab­
zeichnete, wurde das geistig-kirchliche Leben damals sehr stark vom Pietismus 
beeinflußt, der nicht nur bei den Cirksena, sondern auch im ostfriesischen Volk 
eine starke Anhängerschaft gewann. 

Unter Christian Eberhards Nachfolger Georg Albrecht suchte dessen ener­
gischer und in der Reihe der obersten ostfriesischen Staatsbeamten hervor­
ragender Kanzler Enno Rudolf Brenneysen 1 1 noch einmal mit allen Mitteln die 
absolutistische Regierungsform durchzusetzen, und es gelang ihm auch, die 
Stände zu spalten und die renitenten Stände in dem sogenannten AppelLkrieg 
zu besiegen, aber er überspannte den Bogen und war nicht in der Lage, dem 
Lande den so dringend notwendigen Frieden zurückzugeben. In diese Zeit fiel 
noch einmal eine furchtbare Naturkatastrophe mit der Weihnachtsflut von 1717, 
der 2572 Menschen zum Opfer fielen und die das Land bis weit in die Geest­
gebiete hinein furchtbar verwüstete. 

Die Regierung des letzten Fürsten Carl Edzard ist nur dadurch bemerkens­
wert, daß ihm kein männlicher Erbe geboren und deshalb der Erbfall nun akut 
wurde. Friedrich der Große hatte durch Verhandlungen mit der Stadt Emden 
bereits tatkräftig dem Anfall an Preußen vorgearbeitet. Als der Tod des 
letzten Cirksena am 25. Mai 1744 eintrat, war das Besitzergreifungspatent be­
reits gedruckt, und es mußte nur noch das Datum eingesetzt werden. Mit der 
ihm eigenen Energie ergriff der große Preußenkönig sofort von dem Lande 
1 1 Die umstrittene Gestalt des wohl bedeutendsten Kanzlers der Cirksena ist bisher 

noch nicht in einer umfassenden Biographie gewürdigt worden, auch ein Bild von 
ihm ist nicht überliefert. 1963 erschien eine vorzügliche Arbeit von I. J o e s t e r : 
Enno Rudolph Brenneysen (1669-1734) und die ostfriesische Territorialgeschichts­
schreibung, die auch eine biographische Skizze B.s enthält. 
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Besitz. Hannover kam gar nicht dazu, ernsthaften Widerstand zu leisten, es 
erhob papierene Proteste, versuchte mit juristischen Mitteln dem Gegner das 
Erbe streitig zu machen und fand sich schließlich mit den vollzogenen Tat­
sachen ab 1 2 . 

Das ganze Land, vor allem die Stände, waren sofort, gegen Zusicherung ihrer 
alten Privilegien, zur Huldigung bereit. Es gab vereinzelt aber auch Stimmen 
der Opposition. So betete der Pfarrer von Ochtelbur auf der Kanzel: „Gott be­
hüte uns vor dem .Blutsauger, der in Schlesien wütet." Für Ostfriesland war die 
Vereinigung mit einem mächtigen, wohlgeordneten Staatswesen ein Segen, 
wenn auch die Eigenstaatlichkeit verlorenging. 

III. 

Mit der friderizianischen Zeit beginnt die dritte Epoche der ostfriesischen 
Geschichte13. Sie ist gekennzeichnet durch einen häufigen Wechsel der Regie­
rungen und der Staatszugehörigkeit. Bis zur Katastrophe von Jena und Auer­
stedt blieb Ostfriesland preußisch, wurde dann zunächst dem Königreich Hol­
land unter Ludwig Bon aparte zugeteilt und 1810 dem Kaiserreich Frankreich 
einverleibt. Nach dem Sturz Napoleons wurde es für zwei Jahre wieder preu­
ßisch, auf dem Wiener Kongreß aber an Hannover abgetreten. 1866 kam es 
wieder an Preußen zurück und schließlich nach dessen Auflösung 1946 «an das 
neue Land Niedersachsen. 

Mit dem Beginn der ersten preußischen Regierung hörten sofort die Stände­
kämpfe auf. Friedrich der Große ließ gewisse ständische Rechte, u. a. das der 
Steuerbewilligung und vor allem die Befreiung vom Militärdienst, bestehen; 
im übrigen galt sein Wille, der durch seinen verlängerten Arm, die „Regierung" 
und die Kriegs- und Domänenkammer in Aurich als neue Landesbehörden, voll­
streckt wurde. Die Stände gaben dem König dafür jährlich eine Summe von 
40000 Talern. Friedrich ist in den 50er Jahren zweimal nach Ostfriesland ge­
k o m m e n . Ihn interess ier te aus merkant i l i s t i schen Gründen vor a l l em der Hafen 
von Emden. Den von ihm dort ins Leben gerufenen asiatischen Handels­
kompagnien war allerdings nur eine kurze Lebensdauer beschieden. Er wurde 
mit Jubel und in Emden mit einer Ehrenpforte begrüßt, auf der zu lesen war: 
Meer vader in ons hart dan koning in ons land. Wie weit das tatsächlich den 
Gefühlen und Meinungen der Ostfriesen entsprach, wollen wir dahingesteUt 
sein lassen; jedenfalls zeigt aber dieses Wort, daß in Emden damals noch vor­
wiegend niederländisch geprochen wurde. Noch bis in die 70er Jahre des 
19. Jahrhunderts ist in den Emder reformierten Kirchen auch niederländisch ge­
predigt worden. Schutzlos war das Land dem feindlichen Zugriff preisgegeben, 

1 2 H. R o t h e r : Die Auseinandersetzung zwischen Preußen und Hannover um Ost­
friesland 1690-1744. Teilabdruck im Emder Jahrbuch, Bd. 36, 1956. 

* 3 Diese Epoche ist in der ostfriesischen Geschichtsschreibung bisher zu kurz gekom­
men; sie findet eine ausgezeichnete Darstellung durch H. S c h m i d t in dem in 
Anm. 2 genannten Ostfrieslandbuch. 
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als der Siebenjährige Krieg ausbrach. Dreimal isind französische und auch öster­
reichische Truppen in Ostfriesland eingefallen und haben 1761 unter dem 
Marquis Conflans fast genau so schlimm gehaust wie im Dreißigjährigen Krieg 
die Mansfelder. Würdiger Repräsentant Ostfrieslands war in dieser schweren 
Zeit der aus altem ostpreußischem Geschlecht stammende Regierungspräsident 
Christoph Friedrich v. Derschau, dem es unter Einsatz seines Lebens gelang, 
die schlimmsten Kontributionen von der Provinz und Brand und Verwüstung 
von der Regierungshauptstadt abzuwenden. Nach dem Kriege versuchte der 
König, Ostfriesland durch kolonisatorische Maßnahmen in den weiten Moor­
gebieten zu helfen. Das Urbarmachungsedikt von 1765 erwies sich aber infolge 
unzulänglicher Planung als ein Fehlschlag. Man wird Friedrich dem Großen 
kein besonderes Interesse für Ostfriesland nachsagen können,- seine Regie­
rungszeit ist aber im Vergleich mit der vorangegangenen fürstlichen Periode 
als eine für das Land durchaus erfreuliche anzusehen und von den Ostfriesen 
auch so empfunden worden,- denn aus dieser Zeit stammt ihre treue Anhäng­
lichkeit an Preußen. 

Nur am Rande wurde Ostfriesland von den Einflüssen der Französischen 
Revolution berührt. Französische Truppen drangen bis ins Reiderland vor. Zum 
Schutz einer festgelegten Demarkationslinie rückten preußische Truppen unter 
Blücher ins Land ein. Die preußische Katastrophe der Jahre 1806/07 wirkte sich 
auch für Ostfriesland entscheidend aus. Es wurde nach dem Frieden von Tilsit 
mit dem neugegründeten Königreich Holland vereinigt, unter dem die ständi­
schen Privilegien vollständig abgeschafft wurden. Schwer litt Ostfriesland unter 
der Kontinentalsperre. Als sie durch den besonders mit der britischen Insel 
Helgoland betriebenen Schmuggel immer wieder durchbrochen wurde, machte 
Napoleon kurzen Prozeß und fügte Ostfriesland als Departement Ems oriental 
dem Kaiserreich Frankreich ein. An diese Zeit erinnert die Franzosenschanze 
auf Norderney, von der aus der Schleichhandel mit den schärfsten Mitteln unter­
bunden wurde. Der schwerste Eingriff war die für die Ostfriesen ganz unge­
wohnte Konskription von Truppen für die französische Armee. Als sich offener 
Widerstand erhob, griff Napoleon scharf durch und ließ nach einem in der 
Landeshauptstadt durchgeführten Kriegsgerichtsverfahren zwei Rebellen bei 
Aurich erschießen. Nach der Schlacht von Leipzig wurde Ostfriesland wieder 
von preußischen Truppen besetzt. Zum großen Leidwesen der Bevölkerung 
wurde auf dem Wiener Kongreß das Land aber an Hannover abgetreten, vor 
allem deshalb, weil England nicht wollte, daß sich eine preußische Seemacht an 
der Nordseeküste entwickelte. 

Es folgt nun die hannoversche Periode, die man nicht gerade als glücklich für 
Ostfriesland bezeichnen kann, d. h. Hannover hatte, vor allem durch sein 
absolutistisches Regierungssystem und durch ungeschickte Personalpolitik, 
keine glückliche Hand in der Behandlung der neuen Provinz. Wenn auch der 
blinde König Georg V., der fast jedes Jahr das Staatsbad Norderney besuchte, 
bei den Ostfriesen, insbesondere den Insulanern, sehr beliebt war, wenn sich auch 
die hannoversche Regierung auf die drängenden Vorstellungen der Ostfriesen 
schließlich 1846 bereit fand, den Ständen, die nunmehr allgemein als Ostfriesi-
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sehe Landschaft bezeichnet wurden, eine Verfassung, allerdings ohne politische 
Rechte, zu geben, und wenn sie auch Ostfriesland 1856 durch die Westbahn 
Münster-Emden an das Eisenbahnnetz anschloß und Ostfriesland von seiner 
Verkehrsferne befreite, so konnte sie die Herzen der Ostfriesen doch nicht ge­
winnen. Diese benutzten vielmehr die politische Bewegung des Jahres 1848 
dazu, in offene Opposition zu treten. Der Emder Stadtsyndikus Bueren stellte 
sogar die Forderung, Ostfriesland von Hannover zu trennen und es wieder zu 
einem selbständigen Fürstentum zu machen. Begeistert trat man hier für ein 
einiges Deutsches Reich unter Führung Preußens ein und entsandte drei Abge­
ordnete in die Frankfurter Nationalversammlung. 1849 fand auf dem Markt­
platz in Esens eine große Kundgebung statt, auf der sich der Rektor Gittermann 
als Sprecher der Ostfriesen in einer mitreißenden Rede zum einigen Deutschen 
Reich unter der schwarz-rot-goldenen Fahne bekannte und die Freiheit als der 
Güter höchstes pries. 

Nach den Jahren der Reaktion wurde es als Befreiung empfunden, daß 
Hannover 1866 Preußen einverleibt wurde und dadurch Ostfriesland end­
gültig unter die preußische Herrschaft zurückkehren konnte. Gewisse Kreise, 
vor allem die Emder, wünschten nunmehr den Anschluß an die Provinz West­
falen als das natürliche wirtschaftliche Hinterland. In Berlin entschied man 
aber in Übereinstimmung mit der konservativen Landbevölkerung schließlich 
für den Verbleib bei der nunmehrigen Provinz Hannover unter Beibehaltung 
eines eigenen Regierungsbezirks Aurich. Eine große Genugtuung empfand man, 
als 1900 der vornehmste Repräsentant des ostfriesischen Adels, Graf Edzard zu 
Inn- und Knyphausen, Nachkomme einer alten ostfriesischen Häuptlingsfamilie, 
von Wilhelm II. in den Fürstenstand erhoben und wenige Jahre später zum 
Präsidenten des preußischen Herrenhauses gewählt wurde, und als der Kaiser 
nach dem Bau des Dortmund-Ems-Kanals zur Eröffnung des erweiterten Hafens 
zu Anfang des Jahrhunderts nach Emden kam. 

Die Entwicklung ging schnell darüber hinweg, daß im Zuge der Revolution 
von 1918 von Wilhelmshaven aus, das von 1873 bis 1937 zu Ostfriesland 
gehörte , e i n e Räterepubl ik Oldenburg-Ost fr ies land ausgerufen wurde . Ost-
friesland blieb bis zum Ende des Landes gut preußisch und wurde 1946 ein Teil 
des neuen Bundeslandes Niedersachsen. 

Zäh hielten die Ostfriesen auch unter den veränderten Verhältnissen an den 
alten Traditionen fest und setzten, nachdem alle Versuche, die Ostfriesische 
Landschaft aufzulösen, erfolglos geblieben waren, beim niedersächsischen Mini-
sterpräsidenteniHinrich Wilhelm Kopf, der selbst aus einer alten Bauernrepublik, 
dem Lande Hadeln, stammte, eine neue Verfassung der Landschaft durch. Zäh 
war auch der ostfriesische Widerstand, als die Niederlande nach der Kata­
strophe von 1945 versuchten, ihre Grenzen nach Osten zu erweitern und u. a. 
auch die Insel Borkum heanpruchten. Bestrebungen, die ostfriesisch-niederlän­
dische Grenze zu korrigieren, sind inzwischen längst besseren Einsichten 
gewichen; vielmehr sind in Erinnerung an die gemeinsame friesische Vergan­
genheit viele neue Freundschaftbande über die Grenzen hinweg geknüpft 
worden. West-, Ost- und Nordfriesen haben sich, nachdem das Bewußtsein 
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gemeinsamer Stammeszugehörigkeit weitgehend in Vergessenheit geraten war, 
im Zeichen des Upstalsbooms wieder zu einer gesamtfriesischen Bewegung zu­
sammengefunden und seit 1952 alle drei Jahre in den drei Frieslanden einen 
gemeinsamen Friesenkongreß (1952 in Husum, 1955 in Aurich, 1958 in Leeu-
warden, 1961 in Niebüll, 1964 und 1967 wiederum in Aurich und Leeuwarden) 
veranstaltet. Auf dem Auricher Kongreß von 1955 wurde an der mittelalter­
lichen Versammlungsstätte der Friesen das „Friesische Manifest" 1 4 verlesen, 
in dem es u. a. heißt: „Wir sind zusammengekommen, weil wir fühlen, daß wir 
zusammengehören und weil die Kraft dieses Gefühls nach Ausdruck verlangt; 
diese Kraft, die lebendig geblieben ist über alle Wechselfälle der Geschichte 
und über alle einmal entstandenen Grenzen hinweg. Gemeinsam ist uns das 
Volkstum, gemeinsam der Kampf gegen die Naturgewalten der Nordsee, 
gemeinsam vor allem das Bewußtsein unserer Freiheit von den Niederlanden 
bis nach Dänemark". 

Wenn man auch solche bei festlichen Höhepunkten zum Ausdruck gebrachten 
Gefühlsäußerungen nicht überbewerten sollte, so bleibt doch die Tatsache, daß 
die drei Frieslande wieder engere kulturelle Bindungen eingegangen sind und 
sich in einem Friesenrat organisiert haben, der alle drei Jahre einen Kongreß 
veranstaltet und ein gemeinsames „Friesisches Jahrbuch" herausgibt. 

Genau so stark wie das friesische Zusammengehörigkeitsgefühl ist bei den 
Ostfriesen auch das Bewußtsein ihrer Eigenständigkeit im Bundesland Nieder­
sachsen, dem sie angehören, entwickelt. Wie schon erwähnt, haben die Ost­
friesen nach den Ereignissen des Jahres 1866 durchgesetzt, daß ihr Land als 
preußischer Regierungsbezirk Aurich verwaltungsmäßig eine Einheit blieb. So 
ist es verständlich, daß sie an der Einheit ihres Landes auch in der Gegenwart 
festhalten und sich gegen die jüngsten Bestrebungen des Landes Niedersachsen, 
den Regierungsbezirk Aurich im Rahmen einer großräumigen Verwaltungs­
und Gebietsreform aufzulösen, heftig zur Wehr setzen. Die „Ostfriesische 
Landschaft", die auf eine große geschichtliche Tradition zurückblicken kann, 
hat sich, wie es nicht anders zu erwarten war, zum Vorkämpfer gegen solche 
Bestrebungen gemacht. Wenn auch die geschichtliche Entwicklung einem 
dauernden Wandel unterworfen ist, so ist doch das Festhalten an historischen 
Traditionen ein wesentliches und verständliches Anliegen der Ostfriesen. Ost­
friesland sträubt sich nicht gegen notwendige Reformen und Forderungen der 
Gegenwart; es darf aber mit berechtigtem Stolz auf seine ruhmreiche und 
eigenständige Vergangenheit zurückblicken und hoffen, daß die o»stfriesische 
Geschichte trotz aller großräumigen Tendenzen auch weiterhin noch eine 
Zukunft hat. 

1 4 Abgedruckt im Emder Jahrbuch Bd. 36, 1956, S. 5. 
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Zur Erforschung frühmittelalterlicher Burgwälle 
in Nordwestdeutschland 

Von 

M a r t i n L a s t 

Mit 4 Abbildungen 

I. 

Seit dem 12. Jahrhundert setzt sich in Nordwestdeutschland die Tendenz 
durch, daß sich die Mitglieder adeliger Familien in den Urkunden zusätzlich 
zu ihrem Vornamen auch mit dem Namen ihrer Burg oder einer ihrer Burgen 
nennen 1 . Darin zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede zu den Nachbar­
gebieten, auch wenn es zeitliche Verschiebungen im einzelnen gibt. 

Diese „Herkunftsnamen" sind auf das jeweilige Herrschaftszentrum der 
Familien oder Familienzweige, den befestigten adeligen Wohnsitz, bezogen. 
Die historischen Quellen bestätigen also für diesen Zeitraum ganz offensichtlich 
den inneren Zusammenhang von Adel, Burg und Herrschaft, den vor allem 
H. Dannenbauer als Konstante für die g e s a m t e nachchristliche germanisch­
deutsche Verfassungsgeschichte postulierte 2. Gegen diese umfassende Inter­
pretation haben sich inzwischen Einwände erhoben 8, jedoch erwies sich schon 
a l l e i n der A n s t o ß zur e r n e u t e n Prüfung d i e se s Prob lemkre i se s auf j e d e n Fall 
als sehr wertvoll. 

Wieweit sich die Auffassungen Dannenbauers auch für das frühmittelalter­
liche Nordwestdeutschland bestätigen lassen, wird in dieser Arbeit zu unter-

1 W. H i 11 e b r a n d, Besitz- und Standes Verhältnisse des Osnabrücker Adels (800-1300), 
Göttingen 1961 (Stud. u. Vorarb. z. Hist. Atlas Niedersachsens 23), S. 30; O. M e r ­
k e r , Grafschaft, Go und Landesherrschaft, Nieders. Jb. 38, 1966, S. 33; A. K. 
H o m b e r g , Die Grafen von Arnsberg, in: Zwischen Rhein und Weser, Münster 1967 
(Schriften der Hist. Komm. f. Westfalen 7), S. 48; H. W. V o g t , Das Herzogtum 
Lothars von Süpplingenburg 1106-1125, Hildesheim 1959 (Quellen u. Darst. z. Gesch. 
Niedersachsens 57), S. 85 ff. 

2 H. D a n n e n b a u e r , Adel, Burg und Herrschaft, in: Wege der Forschung 2, 2. Aufl. 
1964, S. 64ff. (Neudruck; zuerst 1941). 

3 Von archäologischer Seite vgl. B . S c h m i d t , Bayer. Vorgeschichtsbll. 29, 1964, 
S. 272ff.; vgl. J. W e r n e r , Zu den alamannischen Burgen des 4. und 5. Jhdts., in: 
Speculum historiale, Festschr. f. J. Spörl, München 1965, S. 439 ff. 
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suchen sein; um so mehr als neuerdings G. Baaken die Auffassungen Dannen-
bauers für Zeit und Raum unseres Themas weiterzuentwickeln suchte 4. 

In Nordwestdeutschland, also etwa dem Gebiet zwischen Ems, Elbe und 
Mittelgebirge, nennt sich zunächst die Führungsschicht des Adels, deren Mit­
glieder das Prädikat nobilis oder (und) comes führen, mit ihren Herkunfts­
namen: 1126 die Grafen von Calvelage, dann seit 1142 von Ravensberg 5; seit 
1121/40 die Grafen von Wölpe 6; seit 1124 die Grafen von Roden 7; seit 1149 die 
Grafen von Oldenburg 8; seit 1150 die Grafen von Tecklenburg9 usw. Daß diese 
Nennungen sich wirklich auf den Namen der Burg und nicht auf den eines quasi 
territorialen Herrschaftsbereichs beziehen, das erweisen die späteren mittel­
niederdeutschen Übersetzungen des lateinischen in als to oder van der u. ä. 1 0. 

Der niedere Adel, die milites und minister iales, folgt in dieser Tendenz in 
der Regel erst ein halbes Jahrhundert später - auch wenn ein Großteil dieser 
Gruppe nie in den Besitz einer Burg gelangte 1 1. Ob ein grundsätzlicher Zusam­
menhang zwischen dieser Verzögerung und der grundsätzlichen Möglichkeit, 
eine Burg zu besitzen, bestand oder ob es sich um Annahme einer „Namens­
mode" gehandelt hat, muß hier nicht entschieden werden. 

Bei einer Interpretation dieser bewußten Bezugnahme der nobiies-Familien 
auf ihre Burg stellen sich zunächst vier Fragen: 

1. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Erscheinen mit Herkunftsnamen 
und einem gewissen Abschluß eigener Herrschaftsbildung? 

2. Was sind dies für Burgen, auf die sich die Herkunftsnamen beziehen? 
3. Wo wohnten diese Familien, bevor sie als Inhaber der „namengebenden 

Burgen" erscheinen? 
4. Wie verhalten sich diese Burgen des 12. Jahrhunderts zu älteren Befesti­

gungsanlagen in der gleichen Landschaft? 

Hierbei werden uns im folgenden die beiden letzten Fragen besonders 
interessieren. 

Die Erforschung hochmitte lal terl icher Burgen in N o r d w e s t d e u t s c h l a n d ist 
bisher nicht besonders intensiv betrieben worden; so fehlt z. B. ein Inventar­
werk, dem sich ein Überblick über Gestalt und Verteilung der Anlagen ent­
nehmen ließe. Nachdem in den letzten Jahren von Seiten der Historischen 
Kommission für Niedersachsen die Erstellung eines „Dynastenkatalogs" be-

4 G. B a a k e n , Königtum, Burgen und Königsfreie, Vortr. u. Forschungen 6, 1961, 
S. 9 ff. 

5 W. H i l l e b r a n d , Besitz- und Staradesverhältnisse, S. 43, 48. 
6 V o g t , Herzogtum, S. 88. 
7 Ebd., S. 91. 
8 M. L a s t , Adel und Graf in Oldenburg während des Mittelalters, Diss. phil. Masch. 

Göttingen 1966 (im Druck: Oldenburger Studien 1), S. 10. 
9 H i l l e b r a n d , S. 54. 

1 0 1336: Hoyer Unkundenbuch I 81: greve to Oldenbrochusen unde to Oldenberdi; 
1340: Hoy. UB I 98: Greven van der Hoye. 

11 H i l l e b r a n d , S. 30f., vgl. allerdings V o g t , S. 76ff. 
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trieben wird 1 2 , der gerade die Schicht des burgenbesitzenden Adels erfaßt, 
erscheint eine Inventarisierung der Burgen jener Zeit besonders wichtig. Das 
Rheinland 1 3 und andere Landschaften sind hierin bereits wesentlich weiter 1 4 . 

Zunächst zu Frage 2: 

Der Gestalt nach handelt es sich bei den hochmittelalterlichen Burgen dieser 
Oberschicht des Adels in Nordwestdeutschland um dauernd bewohnte, relativ 
engräumige Anlagen in unterschiedlicher Schutzlage1 5. Der geschützte Raum ist 
jeweils überwiegend bebaut, wobei sich diese Bebauung häufig um einen 
Innenhof gruppiert 1 6. 

Bei diesen Gemeinsamkeiten handelt es sich um echte Kriterien. Das erweist 
sich aus folgendem: Sie gelten nicht nur für das Flachland, wo man eine 
Tendenz zum engen Wohnen als vom Gelände her erzwungen annehmen 
könnte, weil dort zur Herstellung eines geschützten Raumes, z. B. bei den 
„Motten", häufig umfängliche Erdbewegungen notwendig wurden 1 7 , sondern 
auch für die Berglagen, wo viel eher die natürlich geschützten Lagen genutzt 
werden konnten und z. B. die Sicherung eines Bergsporns durch Wall und 
Graben einen umfänglichen Raum als relativ leicht zu sichernde Schutzzone 
erbrachte. Nicht das Gelände, sondern die Art des adeligen Wohnens bestimmt 
die Gestalt der hochmittelalterlichen Burg. Der Burgherr, seine Familie und das 
Verwaltungs- und Dienstpersonal im weitesten Sinne leben in enger räum­
licher Gemeinsamkeit und heben sich schon dadurch von der Umgebung ab als 
ein klar gegliederter und eng aufeinander bezogener Verband. Vor den „feuda­
len Kern" lagerten sich in einer Reihe von Fällen Vorburgen, sowohl im Flach­
land wie in den Berglagen; zunächst wohl für die Aufnahme der Hintersassen in 
Zeiten der Gefahr bestimmt, Übernamen diese Vorburgen häufig wirtschaftliche 

1 2 Vgl. vorerst H. M a h r e n h o l t z , Der Herrenstand, Dynastenkatalog, Manuskript­
druck, Hannover 1958. 

1 3 M. M ü l l e r - W i l l e , Mittelalterliche Burghügel („Motten") im nördlichen Rhein­
land , Köln-Graz 1966 (Beihef te der B o n n e r Jahrbücher 16). 

1 4 P. G r i m m , Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und 
Magdeburg, Berlin 1958 (Handbuch vor- und frühgeschichtlicher Wall- und Wehr­
anlagen, Deutsche Akademie der Wissenschaften, Schriften der Sektion für Ur- und 
Frühgeschichte 6); J. H e r r m a n n . Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle Groß-
Berlins und des Bezirkes Potsdam, Berlin 1960 (Handbuch usw. 2, Schriften usw. 9); 
K. S c h w a r z , Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmäler Oberfrankens, 
Kallmünz 1955. 
Vgl. z. B. unten Anm. 140. 

1 6 Zur Charakteristik der adeligen Wohnburgen des Hochmittelalters vgl. O. P i p e r , 
Burgenkunde, München, 3. Aufl. 1912, Neudruck 1967, bes. S. 119ff.; auch die Bei­
träge in den Etudes de Castellogie 1, 1962; 2, 1964; G r i m m , Burgwälle (s.o. 
Anm. 14) S. 142. 

1 7 Zur Zeitstellung der Motten vgl. A. H e r r n b r o d t , Die Ausgrabung der Motte 
Burg Meer in Büderich bei Düsseldorf, Etudes de Castellogie 2, 1964, S. 72: „Eines 
scheint sicher: der Typus Motte erscheint erst im 10. Jahrhundert, die Hochmotte 
erst im 11./12. Jhdt. Im 11. Jahrhundert hat sich der Typus als verbindlicher Burgen­
typ beim Adel durchgesetzt. ,Man baut jetzt .so'." 

3 Nieders . Jahrbuch 1968 33 


